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Stadt Hayingen
Landkreis Reutlingen

5 – Zimmer - Wohnung
Die Stadt Hayingen vermietet ab August 2023 eine 5 – Zimmer-
Wohnung mit Küche und Bad im Gebäude „Karlsplatz 6“, 3. 
OG in Hayingen. Die Wohnung umfasst insgesamt 175 m² 
Wohnfläche.
Interessenten werden gebeten, sich schriftlich beim Bürger-
meisteramt, 72534 Hayingen, Marktstraße 1 oder per Mail an 
info@hayingen.de bis zum 21.07.2023 zu bewerben.
Für weitere Fragen stehen wir gerne bereit (Tel. 07386/ 9777-25)
gez. Schrode
Kämmerin

Rathaus geschlossen
Wegen einer internen Veranstaltung am Mittwoch, 
den 19.07.2023, ist das Rathaus nur von 8:00 Uhr bis 
10:00 Uhr geöffnet.
Seit Juni auch Online-Terminvereinbarungen möglich unter: 
www.hayingen.de/terminbuchung-rathaus.html

*********************************************
Stadt Hayingen 
Landkreis Reutlingen

Öffentliche Bekanntmachung
Auslegungsbeschluss

Beteiligung der Öffentlichkeit
1. Bebauungsplanentwurf „Solarpark Kurze Gereutäcker“
2. Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplanentwurf 

„Solarpark Kurze Gereutäcker“
Stadt Hayingen, Gemarkung Ehestetten

Der Gemeinderat der Stadt Hayingen hat am 29.06.2023 in öf-
fentlicher Sitzung den Entwurf des Bebauungsplans „Solarpark 
Kurze Gereutäcker“, Stadt Hayingen, Gemarkung Ehestetten und 
den Entwurf der Örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan 
„Solarpark Kurze Gereutäcker“, Stadt Hayingen, Gemarkung 
Ehestetten, gebilligt und beschlossen, diese Entwürfe nach § 3 
Abs. 2 Baugesetzbuch und nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch i.V.m. 
§ 74 Landesbauordnung öffentlich auszulegen.
Ziel und Zweck der Planung
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für die Errichtung und den Betrieb einer 
Freiflächen-Photovoltaikanlage sowie der dazu erforderlichen Ne-
benanlagen zur Nutzung der Sonnenenergie geschaffen werden. 
Entsprechend den Bestrebungen des Gesetzgebers, den Anteil 
aus erneuerbaren Energien erzeugten Stromes bis zum Jahr 2035 
auf 100 % (bis zum Jahr 2030 auf 80 %) zu erhöhen, plant der 

Vorhabensträger die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikan-
lage auf der Gemarkung von Ehestetten.
Der Geltungsbereich befindet sich ca. 650 m westlich von Maxfel-
den. Der räumliche Geltungsbereich umfasst Teile des Flurstücks 
Nr. 2911. Die Größe des Plangebiets beträgt in dieser Abgrenzung 
ca. 2,05 ha. 
Mit der am 7. März 2017 von der Landesregierung verabschiede-
ten Verordnung zur Öffnung der Ausschreibung für Photovoltaik-
Freiflächenanlagen für Gebote auf Acker- und Grünlandflächen in 
benachteiligten Gebieten (Freiflächenöffnungsverordnung – FFÖ-
VO) können in Baden-Württemberg bei den bundesweiten Sola-
rausschreibungen auch Gebote auf Acker- und Grünlandflächen 
in benachteiligen, landwirtschaftlichen Gebieten im Umfang von 
bis zu 100 MW pro Kalenderjahr bezuschlagt werden. Hayingen 
liegt mit seinen Gemarkungen vollständig in solch einem benach-
teiligten Gebiet.
Der Anteil der Photovoltaik an der Bruttostromerzeugung soll 
erhöht werden, um die Umstellung der Energieversorgung auf 
erneuerbare Energien weiter voranzubringen und einen wichtigen 
Beitrag zu den im Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg veran-
kerten Klimaschutzzielen zu leisten. Hierfür sollen die Ausschrei-
bungen für Freiflächensolaranlagen geöffnet werden. Gleichzei-
tig sollen die Interessen der Landwirtschaft und des Natur- und 
Landschaftsschutzes gewahrt werden, indem sowohl besonders 
geeignete landwirtschaftliche Nutzflächen, auch hinsichtlich der 
Einstufung der Leistungsfähigkeit der Böden und in Bezug auf 
die wirtschaftliche Bedeutung für landwirtschaftliche Betriebe, als 
auch für den Natur- und Landschaftsschutz bedeutsame Flächen 
möglichst geschont werden.
Der Gemeinderat hat durch seine Abwägung im Rahmen dieses 
Bebauungsplanverfahrens diesen Interessenskonflikt zu Gunsten 
der Energieversorgung von erneuerbare Energien gegenüber dem 
Interesse der Landwirtschaft entschieden.  
Das Plangebiet wird wie in nachfolgender Planzeichnung darge-
stellt, begrenzt:
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Im Einzelnen gelten für den Bebauungsplanentwurf die Planzeich-
nung (Teil A) und der Schriftliche Teil (Teil B 1.), für den Entwurf 
der Satzung über die Örtlichen Bauvorschriften die Planzeichnung 
(Teil A) und der Schriftliche Teil (Teil B 2.), jeweils mit dem Datum 
vom 29.06.2023.

Auslegung
Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertre-
tern der Verwaltung zu erörtern und sich zu der Planung zu äußern.
Der Entwurf des Bebauungsplans und der Entwurf der Örtlichen 
Bauvorschriften werden mit Begründung und den nach Einschät-
zung der Stadt wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen 
und umweltbezogenen Informationen 
von Freitag, dem 21.07.2023 bis Dienstag, dem 22.08.2023,

je einschließlich, bei der Stadt Hayingen, Rathaus, Marktstraße 1, 
72534 Hayingen, Sitzungssaal während der üblichen Öffnungs-
zeiten öffentlich ausgelegt.
Die auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich im oben genann-
ten Zeitraum auf der Internetseite der Stadt Hayingen unter der 
Internet-Adresse https://www.hayingen.de/bauleitplanung.html 
eingestellt und über das zentrale Internetportal des Bundes und 
der Länder unter folgendem Link https://www.uvp-verbund.de/
kartendienste abrufbar.
Folgende nach Einschätzung der Stadt wesentlichen umwelt-
bezogenen Informationen und Stellungnahmen liegen vor und 
werden ausgelegt:

a.) Umweltbericht mit Bestandsplan und Grünordnungsplan 
vom 16.06.2023
Auswirkungen Nach § 13 NatSchG sind erhebliche Beeinträch-
tigungen zu vermeiden und nicht vermeidbare, erhebliche Be-
einträchtigungen durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zu 
kompensieren. Mit der Ausweisung von Bauflächen sind Auswir-
kungen auf Natur und Landschaft mit ihren Schutzgütern Mensch, 
Tiere, Pflanzen und Lebensgemeinschaften, Boden, Grund- und 
Oberflächenwasser, Luft und Klima, Erholung und Landschafts-
bild sowie Kultur- und Sachgüter in unterschiedlichen Ausprägun-
gen verbunden. Voraussichtlich erhebliche Auswirkungen sind in 
der Abwägung zu berücksichtigen.
- Mensch und Gesundheit, Bevölkerung insgesamt
  Durch den geplanten Solarpark kommt es zu geringen Lärm-

immissionen. Auch tritt durch die Umspannstationen elektro-
magnetische Strahlung in geringem Umfang auf. Es kommt 
zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen. 

 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt
  Durch den geplanten Solarpark kommt es zu einem Verlust 

von nitrophytischer Saumvegetation und zu einem tempo-
rären Verlust von Fettwiesen mittlerer Standorte. Es wurden 
Untersuchungen zu Brutvögeln und Reptilien durchgeführt. 
Es sind keine Beeinträchtigungen dieser Artengruppen oder 
anderer Artengruppen durch das Vorhaben zu erwarten. Zur 
Minderung und zum Ausgleich der Beeinträchtigungen der 
Biotoptypen Fettwiese mittlerer Standorte und Saumvegeta-
tion werden die Zaunanlagen kleintierdurchlässig gestaltet, 
unter dem Solarmodulen wird die Grünlandnutzung exten-
siviert und um den Solarpark entsteht auf einem 3 m breiten 
Streifen eine Saumvegetation.

 Boden
  Durch den geplanten Solarpark kommt es zu einer gering-

fügigen Versiegelung von Böden. Diese können durch Maß-
nahmen zum Schutz und zur Wiederherstellung von Böden 
gemindert werden. Die verbleibenden Beeinträchtigungen 
werden durch die Nutzungsextensivierung auf Flächen mit 
einer hohen Bedeutung als Sonderstandort für die naturnahe 
Vegetation ausgeglichen.

 Wasser
  Die Beeinträchtigungen durch die geringfügige Versiege-

lung von Böden werden durch eine Versickerung des Nie-
derschlagwassers auf der Fläche und durch die Verwendung 
von wasserdurchlässigen Bodenbelägen für Zufahrten und 
Wege gemindert. Es ist weder von einer Verringerung der 

Ärztlicher Notfalldienst
Rufnummer für den allgemein-
ärztlichen Notfalldienst: 116117 
(Anruf ist kostenlos)
Reutlingen (Allgemeiner Notfalldienst)
Allgemeine Notfallpraxis Reutlingen 
Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen 
Mo – Do 18 – 22 Uhr 
Fr 18 – 22 Uhr
Sa, So und an Feiertagen 8 - 22 Uhr 

Rufnummer für den  
kinderärztlichen Notfalldienst: 01806 071211 
(pro Anruf 20 Cent aus dem deutschen Festnetz, max. 60 
Cent aus den Mobilfunknetzen)
Reutlingen (kinderärztlicher Notfalldienst)
Kinderärztliche Notfallpraxis Reutlingen 
Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen Sa, So und an 
Feiertagen 9 - 13 Uhr und 15 – 20 Uhr

Rufnummer für den augenärztlichen Notfalldienst: 
01801 929348
(pro Anruf 20 Cent aus dem deutschen Festnetz, max. 60 
Cent aus den Mobilfunknetzen)

Rufnummer für den HNO-ärztlichen Notfalldienst: 
01806 070711
(pro Anruf 20 Cent aus dem deutschen Festnetz, max. 60 
Cent aus den Mobilfunknetzen)

Zahnärztlicher Notfalldienst
Zahnärztlicher Notfalldienst, zu erfragen unter
Tel. 0761 120 120 00

Sozialstation St. Martin Engstingen
Team Süd · Hauptstraße 19 · 72539 Pfronstetten
Telefon: 07388 99357-22 · www.sozialstation-engstingen.de

Nachbarschaftshilfe Hayingen
Einsatzleitung: Gertrud Schädle, Tel. 07386/1302

Hospizgruppe Hayingen-Pfronstetten-Zwiefalten
Leitung der Hospizgruppe: Irmi Illing, Tel. 07373/915988,
Mobil 0152 26368966, E-Mail: hospizgruppehpz@web,.de

PORT Gesundheitszentrum - Pflegestützpunkt
Terminvereinbarungen sind auch zu Hausbesuchen – mög-
lich unter: Tel.: 07387 984146-2
Email: pflegestuetzpunkt-suedliche-alb@kreis-reutlingen.de

Apotheken-Notdienst
Die Notdienstpläne können im Internet unter:
www.lak-bw.notdienst-portal.de abgerufen werden.

Notrufe
Polizei 110
Feuerwehr/Rettungsdienst 112
Gas-Störungsstelle 0800 0824505
EnBw Hotline, Strom Störung 0800 3629477
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Grundwasserneubildungsrate noch von Verunreinigungen 
des Grundwassers auszugehen. Es bestehen Hinweise auf 
die Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen von 
Starkregenereignissen.

 Klima, Luft
  Durch die Nutzung erneuerbarer Energien kommt es zu einer 

Reduktion von Treibhausgasen im Vergleich zur Nutzung fos-
siler Energieträger. Beeinträchtigungen der Kaltluftentstehung 
und von Kaltluftbahnen sind nicht zu erwarten.

 Landschaft
  Die offene Agrarlandschaft mit einzelnen Feldhecken und -ge-

hölzen östlich von Maxfelden weist eine mittlere Bedeutung für 
das Landschaftsbild auf. Eine Einsehbarkeit des Vorhabenge-
biets besteht vor allem von Osten aus, wobei das Vorhaben 
nicht von Maxfelden aus einsehbar ist. Zur Minderung der 
optischen Beeinträchtigungen durch die Solarmodule und die 
Einfriedungen wird um den Solarpark auf einem 3 m breiten 
Streifen eine Saumvegetation entwickelt.

 Kultur- und sonstige Sachgüter
  Kultur- und Sachgüter sind innerhalb des Geltungsbereichs 

nicht bekannt. Sollten während der Bauarbeiten Hinweise auf 
archäologische Denkmale auftreten, so werden diese gemel-
det und es wird die Möglichkeit zur Bergung der Funde und 
Befunde eingeräumt.

 Wechselwirkungen
  Auf räumliche und funktionale Beziehungen zwischen einzel-

nen Elementen eines Schutzguts und die funktionalen Be-
ziehungen zwischen den Schutzgütern wurde in den voran-
gegangenen Abschnitten hingewiesen. Darüber hinaus sind 
keine Wechselwirkungen zu erwarten.

 -  Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), b), c), d), 
e), f), g), i), j) und 1a BauGB:

 a)  Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft,  
Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die 
Landschaft und die biologische Vielfalt; 

 b)  die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 
2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes; 

 c)  umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und 
seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt; 

 d)  umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sons-
tige Sachgüter; 

 e)  die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte 
Umgang mit Abfällen und Abwässern; 

 f)  die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und 
effiziente Nutzung von Energie; 

 g)  die Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen 
Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissions-
schutzrechts; 

 i)  die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen 
des Umweltschutzes;

 j)  die Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach 
dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Un-
fälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange 
nach den Buchstaben a bis d und i.

b.) Umweltbezogene Gutachten, Hinweise und Stellungnah-
men
Potenzialabschätzung Artenschutz und Spezielle artenschutz-
rechtliche Prüfung zum Bebauungsplan „PV-Solarpark Maxfelden 
vom Oktober 2022
- Betroffene Themenkomplexe:
  Artenschutz, Vögel, Habitatpotentiale, Reptilien, Geländebe-

gehungen 
 -  Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), e), f), 

1a BauGB:
  Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Kli-

ma und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-
schaft und die biologische Vielfalt 

Stellungnahme des Regierungspräsidium Tübingen, Referat 21, 
Konrad-Adenauer-Straße 20, 72072 Tübingen vom 01.02.2023
 - Betroffene Themenkomplexe: 
  Gebiet für Naturschutz und Landschaftspflege, Regionaler 

Grünzug, Klimaschutz, Naturschutz, Grundwasserschutz, 
Landwirtschaft

-   Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), e), f), 
1a BauGB:

  Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft 
und die biologische Vielfalt, Vermeidung von Emissionen, 
Umweltbezogene Auswirkungen auf den Mensch, Nutzung 
erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie

Stellungnahmen des Landratsamts Reutlingen – Kreisbauamt -, 
Schulstraße 26, 72764 Reutlingen, vom 01.02.2023
-  Betroffene Themenkomplexe: 
  Alternativenprüfung, Grünflächen, Pflanzgebote, Natur- und 

Landschaftsschutz, Biotopverbund, Geschützte Biotope, Ein-
grünung, Bodenschutz, Wasserversorgung und Grundwas-
serschutz, Immissionsschutz, Landwirtschaft, agrarstruktu-
relle Belange

-   Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), e), f), 
1a BauGB:

  Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft 
und die biologische Vielfalt, Vermeidung von Emissionen, 
Umweltbezogene Auswirkungen auf den Mensch, Nutzung 
erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie

Stellungnahmen des Regionalverband Neckar Alb, Löwenstein-
platz 1, 72116 Mössingen vom 19.01.2023
-  Betroffene Themenkomplexe: 
  Gebiet für Naturschutz und Landschaftspflege, Regionaler 

Grünzug, Umweltverträglichkeitsuntersuchung, Umweltbe-
richt, landschaftsverträgliche Einbindung und ökologische 
Gestaltung, Natur- und Landschaftspflege

-   Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), e), f), 
1a BauGB:

  Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft 
und die biologische Vielfalt, Vermeidung von Emissionen, 
Umweltbezogene Auswirkungen auf den Mensch, Nutzung 
erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie

Jedermann kann während der angegebenen Auslegungsfrist, also 
bis einschließlich 22.08.2023, Stellungnahmen mündlich zur Nie-
derschrift während der Öffnungszeiten bei der Stadtverwaltung 
Hayingen (Anschrift siehe oben) vorbringen oder schriftlich an die 
Stadtverwaltung Hayingen richten. Bei schriftlich vorgebrachten 
Stellungnahmen sollte die volle Anschrift der Beteiligten angege-
ben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 

Datenschutz
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin 
enthaltene personenbezogene Daten unter Beachtung der da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung 
erfolgt nur zum Zweck des Bauleitplanverfahrens. Weitere Informa-
tionen zum Datenschutz sind unter der Internetadresse der Stadt 
veröffentlicht und liegen mit den o.g. Unterlagen öffentlich aus.

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Hayingen:
Montag  bis  Freitag vormittags von   08.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag nachmittags von   14.00 bis 17.00 Uhr
Donnerstag nachmittags von   14.00 bis 18.00 Uhr

Hayingen, den 11.07.2023

gez. Holzbrecher
Bürgermeisterin
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Biotonne
Abholung am Mittwoch 19. Juli 2023, ab 6.00 Uhr

Papiertonne in Hayingen
(ohne Ehestetten und Oberwilzingen)
Abholung am Donnerstag, 20. Juli 2023, ab 06.00

Stadt Hayingen Landkreis Reutlingen
Beiträge in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Hayingen 
für das KiGa-Jahr 2023/2024
(Grundlage ist die Fortschreibung der Gemeinsamen Empfehlun-
gen der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände zur Fest-
setzung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2023/2024)

Regelgruppe für Kinder ab 3 Jahren (RG), Elefanten
Hayingen: Montag - Freitag: 07:45 - 12:00 Uhr;
Montag - Donnerstag: 14:00 - 16:00 Uhr
Dies sind 29,25 Stunden Betreuungszeit.
1 Kind in der Familie 151,00 €
2 Kinder in der Familie unter 18 Jahren* 117,00 €
3 Kinder in der Familie unter 18 Jahren* 79,00 €
4 und mehr Kinder in der Familie unter 18 Jahren* 26,00 €

Regelgruppe mit verlängerten Öffnungszeiten ab 3 Jahren 
(RG VÖ), Bären und KiGa Ehestetten
Hayingen: Montag - Freitag: 07:00 - 12:45 Uhr; 
Montag - Donnerstag: 14:00 - 16:00 Uhr 
Ehestetten: Montag – Freitag: 07:15 – 13:00 Uhr; 
Montag – Donnerstag: 13:30 – 15:30 Uhr
Dies sind insgesamt 36,75 Std. Betreuungszeit.
1 Kind in der Familie* 189,74 €
2 Kinder in der Familie unter 18 Jahren* 147,02 €
3 Kinder in der Familie unter 18 Jahren* 99,27 €
4 und mehr Kinder in der Familie unter 18 Jahren* 32,67 €

Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten ab 3 Jahren (VÖ) 
Löwen
Hayingen: Montag - Freitag: 07:00 - 14:00 Uhr
Dies sind insgesamt 35,00 Std. Betreuungszeit
+ evtl. Entgelt für Mittagessen 63 €/80 € für 4 Tage/5 Tage wählbar 
(bis 31.12.) + evtl. Entgelt für Mittagessen 70 €/88 € für 4 Tage/5 
Tage wählbar (ab 1.1.24)
1 Kind in der Familie 180,69 €
2 Kinder in der Familie unter 18 Jahren* 140,01 €
3 Kinder in der Familie unter 18 Jahren* 94,54 €
4 und mehr Kinder in der Familie unter 18 Jahren* 31,12 €

Ganztagesgruppe ab 3 Jahren (GT) Löwen
Hayingen: Montag - Donnerstag: 07:00 - 16:30 Uhr; 
Freitag: 07:00 - 14:00 Uhr 
Dies sind insgesamt 45,00 Std. Betreuungszeit.
zuzüglich Entgelt für Mittagessen 80 €/Monat (bis 31.12.) zuzüg-
lich Entgelt für Mittagessen 88 €/Monat (ab 1.1.24)
1 Kind in der Familie* 232,32 €
2 Kinder in der Familie unter 18 Jahren* 180,01 €
3 Kinder in der Familie unter 18 Jahren* 121,55 €
4 und mehr Kinder in der Familie unter 18 Jahren* 40,01 €

Kinderkrippe ab 2 Jahren, für 2 – 3jährige (Krippe) Mini-Mäuse
Hayingen: Montag - Freitag: 07:00 - 12:00 Uhr, 1. Modell
Dies sind 25 Stunden Betreuungszeit
1 Kind in der Familie 258,16 €
2 Kinder in der Familie unter 18 Jahren* 200,04 €
3 Kinder in der Familie unter 18 Jahren* 135,06 €
4 und mehr Kinder in der Familie unter 18 Jahren* 44,46 €

Kinderkrippe ab 2 Jahren, für 2 – 3jährige (Krippe) Mini-Mäuse
Hayingen: Montag - Freitag: 07:00 - 14:00 Uhr, 2. Modell
Dies sind 35 Stunden Betreuungszeit
1 Kind in der Familie 361,38 €
2 Kinder in der Familie unter 18 Jahren* 280,02 €
3 Kinder in der Familie unter 18 Jahren* 189,08 €
4 und mehr Kinder in der Familie unter 18 Jahren* 62,24 €
Es muss ein 2. Vesper mitgebracht werden
*berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen

Stadtradeln
Am Freitag, 14. Juli findet eine Radtour zum Ende des 3-wö-
chigen Radelzeitraumes statt. Los geht es um 18:00 Uhr am 
Rathaus Hayingen. Die Strecke führt über die Hayinger Brücke 
durchs Oberstetter Tal Richtung Eglingen. Auf der Rückfahrt über 
Ehestetten lädt der Biergarten in der Rose zur gemütlichen Ab-
schlusseinkehr ein. Geführt wird die Tour von Achim Geiselhart, 
Mobil 0172 2914647. Bei schlechtem Wetter findet die Radtour 
nicht statt.
Weitere Informationen zum STADTRADELN erhalten Sie auf der 
Homepage www.hayingen.de oder www.stadtradeln.de/hayingen 
oder direkt bei Karin Knupfer Tel. 07386 9777-24.

 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung
Beteiligung der Öffentlichkeit

Öffentliche Auslegung
13. Änderung der 2. Fortschreibung des Flächennutzungs-
planes des Gemeindeverwaltungsverbandes Zwiefalten - 

Hayingen für die Flächen
13. Änderung Sonderbaufläche „Solarpark Dicke“, Gemeinde 
Zwiefalten, Gemarkung Sonderbuch, Landkreis Reutlingen,

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Zwiefalten - Hayingen hat am 03.07.2023 in öffentlicher Sitzung 
die 13. Änderung des 2. Fortschreibung des Flächennutzungspla-
nes des Gemeindeverwaltungsverbandes Zwiefalten – Hayingen, 
gebilligt und beschlossen, diese Entwürfe nach § 3 Abs. 2 Bau-
gesetzbuch öffentlich auszulegen.
Mit der 13. Änderung wird eine Sonderbauflächen für die Nutzung 
als Freiflächenphotovoltaikanlagen ausgewiesen. Parallel zur Flä-
chennutzungsplanänderung findet die Aufstellung der entspre-
chenden Bebauungsplanverfahren in den jeweiligen Kommunen 
statt. Die Fläche ist im Flächennutzungsplan bisher als Fläche für 
die Landwirtschaft ausgewiesen.
Entsprechend den Bestrebungen des Gesetzgebers den Anteil 
aus erneuerbaren Energien erzeugten Stromes bis zum Jahr 2035 
auf mindestens 100 % (bis zum Jahr 2030 auf 80 %) zu erhöhen, 
möchten die Mitglieder des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Zwiefalten – Hayingen durch die Änderungen diesen Bestrebun-
gen nachkommen.
Der Entwurf der 13. Änderung der 2. Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes des Gemeindeverwaltungsverbandes Zwiefalten 
- Hayingen wird mit Begründung jeweils vom 03.07.2023 und dem 
Umweltbericht vom 21.06.2023)

von Montag, dem 24.07.2023 bis Freitag, dem 25.08.2023,
je einschließlich, bei der Gemeinde Zwiefalten, Gemeindeverwal-
tung, Marktplatz 3, 88529 Zwiefalten, bei der Stadt Hayingen, 
Stadtverwaltung, Marktstraße 1, 72534 Hayingen, und bei der 
Gemeinde Pfronstetten, Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 25, 
72539 Pfronstetten während der üblichen Öffnungszeiten öffent-
lich ausgelegt.
Die auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich im Internet un-
ter den Internet-Adressen der Verbandsgemeinden Hayingen, 
Pfronstetten und Zwiefalten
www. Hayingen.de
www. Pfronstetten.de
www. Zwiefalten.de
eingestellt und über das zentrale Internetportal des Bundes und 
der Länder unter folgendem Link https://www.uvp-verbund.de/
kartendienste abrufbar.
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Innerhalb dieser Frist besteht während der üblichen Öffnungszei-
ten für jedermann Gelegenheit, die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planung mit Vertretern der Verwaltung zu erörtern und sich zu 
der Planung zu äußern.
Folgende nach Einschätzung des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Zwiefalten-Hayingen wesentlichen umweltbezogenen Informati-
onen sind verfügbar und werden einschließlich Begründung der 
Flächennutzungsplanänderungen samt Umweltbericht ausgelegt.

a.)  Umweltbericht zur 13. Änderung vom 21.06.2023
 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands
  Mensch/ Gesundheit
   Es sind keine Überschreitungen von Richt-, Grenz- und Orien-

tierungswerte des Lärm- und Immissionsschutzes zu erwarten.
  Geringe Auswirkungen
 Boden
   Es sind Böden mit überwiegend mittlerer Bedeutung betroffen. 

Allerdings ist die Versiegelung durch eine Freiflächenphoto-
voltaikanlage i.d. R. gering.

   Zur Minderung der Beeinträchtigungen sollten Zufahrten, 
Stellplätze und Wege mit einer wassergebundenen Decke 
hergestellt werden. Zudem sollten Maßnahmen zum Schutz 
und zur Wiederherstellung von Böden im Zuge der Bauarbei-
ten ergriffen werden.

  Hohe Auswirkungen
  Grundwasser
   Ein Grundwassergeringleiter befindet sich im Gebiet. Durch Frei-

flächensolaranlagen sind keine Einträge von Schadstoffen in das 
Grundwasser zu erwarten. Die Versiegelung ist gering und das 
anfallende Niederschlagswasser läuft an den Modulen herab und 
versickert auf der Fläche. Es sind keine erheblichen Auswirkun-
gen auf die Grundwasserneubildungsrate zu erwarten.

  Geringe Auswirkungen
  Oberflächengewässer
   Keine Oberflächengewässer betroffen. Es ist nicht von einer 

Erhöhung des Oberflächenabflusses auszugehen.
  Geringe Auswirkungen
  Klima/Luft
   Für die Zukunft sind zusätzliche Wärmebelastungen durch 

Klimaveränderungen prognostiziert, vor allem durch eine Zu-
nahme der Zahl, der Dauer und Intensität an Sommer- und 
Hitzetagen. Durch die Stromproduktion aus erneuerbaren 
Energien wird im Vergleich zur Nutzung fossiler Energieträger 
der Ausstoß von Treibhausgasen reduziert. Zudem beeinträch-
tigen Freiflächenphotovoltaikanlagen die Kaltluftentstehung 
und den -abfluss i.d. R. nicht.

  Geringe Auswirkungen
  Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
   Verlust von Biotoptypen mit geringer Bedeutung: Acker mit 

fragmentarischer Unkrautvegetation
  Konflikte mit Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG:
   Werden Offenlandvogelarten auf der Fläche festgestellt, so 

sind vorgezogene funktionserhaltende Maßnahmen (CEF) für 
die festgestellten Arten erforderlich. Um Verstöße gegen das 
Tötungsverbot zu vermeiden, müsste zudem eine Bauzeiten-
beschränkung gelten. Sollte die Dicke Trespe (Bromus grossus) 
festgestellt werden, so sind ebenfalls vorgezogene, funktions-
erhaltende Maßnahmen (CEF) für diese Art durchzuführen.

  Ggf. hohe Auswirkungen
 Landschaftsbild und Erholung
   Aufgrund der geringen Einsehbarkeit sind keine erheblichen 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes anzunehmen. Um 
die Beeinträchtigungen im Nahbereich zu mindern, sollte 
insbesondere entlang der westlichen (Wanderweg) und der 
nördlichen Grenze (Radweg) des Vorhabens eine Eingrünung 
vorgesehen werden.

  Geringe Auswirkungen
  Kultur-/ Sachgüter
  Keine zu erwartenden Beeinträchtigungen
  Geringe Auswirkungen

  Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern
   Es sind keine entscheidungsrelevanten Wechselwirkungen zu 

erwarten.
  Fläche
   Durch die Freiflächensolaranlage kommt es zu einer Umwand-

lung der Flächennutzung. Es kommt zu einer geringen Versie-
gelung durch Betriebsgebäude, Wege und den Aufständerun-
gen der Module. Der überwiegende Teil der Fläche verbleibt 
unversiegelt. Eine eingeschränkte Grünlandnutzung ist unter 
den PV-Anlagen weiterhin möglich. Es sollte eine Rückbau-
verpflichtung im Bebauungsplan festgesetzt werden.

b.)  Umweltbezogene Gutachten, Hinweise und Stellungnah-
men

Stellungnahmen des Landratsamts Reutlingen – Kreisbauamt -, 
Schulstraße 26, 72764 Reutlingen, vom 30.08.2022
-  Betroffene Themenkomplexe:
  Alternativenprüfung, Energie- oder Klimaschutzkonzept, 

Standortplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Umwelt-
prüfung, Vorranggebiete für die Landwirtschaft, Bodengüte, 
Bewirtschaftbarkeit, Ausgleichsmaßnahmen, Wirtschafts-
funktionskarte, Rückbauverpflichtung, Anschlussnutzung, § 
30 BNatSchG besonders geschütztes Biotop, Feldgehölz, 
Steinriegel, artenschutzrechtliche Relevanzprüfung, Belange 
der Wasserversorgung und des Grundwasserschutzes, Belan-
ge des Immissionsschutzes, Blendsituation, Waldabstands-
vorschriften, Waldbewirtschaftung, Kernraum Biotopverbund.

 -   Betroffene Umweltbelange i. S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), e), f), 
1a BauGB:

  Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft 
und die biologische Vielfalt, Vermeidung von Emissionen, 
Umweltbezogene Auswirkungen auf den Mensch, Nutzung 
erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie.

Stellungnahme des Regierungspräsidium Tübingen – Referat 21 
- , Konrad-Adenauer-Straße 20, 72072 Tübingen vom 02.09.2022
-  Betroffene Themenkomplexe:
  Regionaler Grünzug, Vorranggebiet für Naturschutz und 

Landschaftspflege, Belange der Landwirtschaft, Wirtschafts-
funktionskarte, agrarstrukturelle Verhältnisse, Belange des 
Wasser- und Bodenschutzes, Belange des Naturschutzes, 
Umweltbericht, Entwicklungszone Biosphärengebiet, Belange 
der Erneuerbaren Energien und des Klimaschutzes.

-   Betroffene Umweltbelange i. S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a) und 1a 
BauGB:

  Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 
Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie 
die Landschaft und die biologische Vielfalt.

Stellungnahme des Regierungspräsidium Freiburg, Höhere Forst-
behörde, Abteilung 8 Forstdirektion, Referat 83, Rathausgasse 33, 
79098 Freiburg vom 15.08.2022
-  Betroffene Themenkomplexe:
 Wald, Waldabstand
-   Betroffene Umweltbelange i. S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a) und 1a 

BauGB:
  Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 

Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie 
die Landschaft und die biologische Vielfalt.

Stellungnahme des Regionalverband Neckar Alb, Löwenstein-
platz 1, 72116 Mössingen vom 26.07.2022
-  Betroffene Themenkomplexe:
  Regionaler Grünzug, Vorranggebiet für Naturschutz und Land-

schaftspflege, Regionaler Biotopverbund, Rückbauverpflich-
tung.

-   Betroffene Umweltbelange i. S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a) und 1a 
BauGB:

  Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 
Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie 
die Landschaft und die biologische Vielfalt.
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Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege im Regie-
rungspräsidium Stuttgart – Referat 83.1, Alexanderstraße 48, 
72072 Tübingen vom 21.07.2022
-  Betroffene Themenkomplexe: 08
 Hinweise zum Denkmalschutz.
-   Betroffene Umweltbelange i. S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 d), und 1a 

BauGB:
  umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige 

Sachgüter.

Jedermann kann während der angegebenen Auslegungsfrist, also 
bis einschließlich 25.08.2023, Stellungnahmen mündlich zur Nie-
derschrift während der Öffnungszeiten bei den Gemeindeverwal-
tungen Zwiefalten und Pfronstetten, sowie bei der Stadtverwal-
tung Hayingen (Anschrift siehe oben) vorbringen oder schriftlich 
an die Gemeindeverwaltungen Zwiefalten und Pfronstetten, sowie 
an die Stadtverwaltung Hayingen richten. Bei schriftlich vorge-
brachten Stellungnahmen sollte die volle Anschrift der Beteiligten 
angegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben können.
Zudem wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in ei-
nem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetz gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz 
mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen 
der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können.

Datenschutz
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin ent-
haltene personenbezogene Daten unter Beachtung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung 
erfolgt nur zum Zweck des Bauleitplanverfahrens. Weitere Infor-
mationen zum Datenschutz sind unter der Internetadresse der 
Gemeinde/der Stadt veröffentlicht und liegen mit den o.g. Unter-
lagen öffentlich aus.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Zwiefalten:
Montag bis Freitag  08.00 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag   14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Donnerstag   14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Pfronstetten:
Montag und Dienstag  07.30 Uhr – 12.00 Uhr
     13.30 Uhr – 16.00 Uhr
Mittwoch   geschlossen
Donnerstag   07.30 Uhr – 12.00 Uhr
     13.30 Uhr – 18.00 Uhr
Freitag    07.30 Uhr – 12.00 Uhr

Öffnungszeiten Stadtverwaltung Hayingen:
Montag bis Freitag  08.00 Uhr – 12.00 Uhr
Dienstag   14.00 Uhr – 17.00 Uhr
Donnerstag   14.00 Uhr – 18.00 Uhr

Zwiefalten, den 14.07.2023

Alexandra Hepp
Verbandsvorsitzende

Öffentliche Bekanntmachung
Beteiligung der Öffentlichkeit

Öffentliche Auslegung
18. Änderung der 2. Fortschreibung des Flächennutzungs-

planes des Gemeindeverwaltungsverbandes Zwiefalten 
- Hayingen für die Gewerbliche Baufläche „Am Feuer-

wehrmagazin Erweiterung 2022“, Gemeinde Pfronstetten, 
Gemarkung Pfronstetten Landkreis Reutlingen, 

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Zwiefalten - Hayingen hat am 03.07.2023 in öffentlicher Sitzung 
die 18. Änderung des 2. Fortschreibung des Flächennutzungspla-
nes des Gemeindeverwaltungsverbandes Zwiefalten – Hayingen, 
gebilligt und beschlossen, diese Entwürfe nach § 3 Abs. 2 Bau-
gesetzbuch öffentlich auszulegen.

Das Plangebiet befindet sich am westlichen Ortsrand von 
Pfronstetten.

Der räumliche Geltungsbereich umfasst die Flurstücke Nr. 556/2, 
557, 558 und 576 (Walter-Frick-Straße, teilweise). Die Größe des 
Plangebiets beträgt in dieser Abgrenzung ca. 1,15 ha.

Das Plangebiet wird wie in nachfolgender Planzeichnung darge-
stellt, begrenzt:

 
Ziel und Zweck
Mit der 18. Änderung wird eine gewerbliche Baufläche ausge-
wiesen. Ein ortsansässiger Garten- und Landschaftsbaubetrieb 
benötigt dringend Flächen zur Erweiterung des Betriebes und 
Lagerung von Materialien. Der Bedarf kann auch durch die Auflö-
sung der Gemengelage am Standort des Gartenbaubetriebes im 
Bebauungsplan „Wilsinger Straße“ begründet werden. Mit dem 
Bebauungsplan werden Arbeitsplätze am Ort gehalten und es 
können weitere geschaffen werden.
Parallel zur Flächennutzungsplanänderung findet die Aufstellung 
der entsprechenden Bebauungsplanverfahren in der Gemeinde 
Pfronstetten statt. Am 28.06.2023 hat der Gemeinderat den 
abschließenden Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes 
gefasst. Die Fläche ist im Flächennutzungsplan bisher als Fläche 
für die Landwirtschaft ausgewiesen.
Der Entwurf der 18. Änderung der 2. Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes des Gemeindeverwaltungsverbandes Zwiefalten 
- Hayingen wird mit Begründung jeweils vom 03.07.2023 und dem 
Umweltbericht vom 13.02.2023)

von Montag, dem 24.07.2023 bis Freitag, dem 25.08.2023,
je einschließlich, bei der Gemeinde Zwiefalten, Gemeindeverwaltung, 
Marktplatz 3, 88529 Zwiefalten, bei der Stadt Hayingen, Stadtver-
waltung, Marktstraße 1, 72534 Hayingen, und bei der Gemeinde 
Pfronstetten, Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 25, 72539 Pfronstet-
ten während der üblichen Öffnungszeiten öffentlich ausgelegt.
Die auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich im Internet un-
ter den Internet-Adressen der Verbandsgemeinden Hayingen, 
Pfronstetten und Zwiefalten
www. Hayingen.de
www. Pfronstetten.de
www. Zwiefalten.de
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eingestellt und über das zentrale Internetportal des Bundes und 
der Länder unter folgendem Link https://www.uvp-verbund.de/
kartendienste abrufbar.
Innerhalb dieser Frist besteht während der üblichen Öffnungszei-
ten für jedermann Gelegenheit, die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planung mit Vertretern der Verwaltung zu erörtern und sich zu 
der Planung zu äußern.
Folgende nach Einschätzung des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Zwiefalten-Hayingen wesentlichen umweltbezogenen Informati-
onen sind verfügbar und werden einschließlich Begründung der 
Flächennutzungsplanänderungen samt Umweltbericht ausgelegt.

a.) Umweltbericht zur 18. Änderung vom 13.02.2023
 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands
  Mensch/ Gesundheit
   Es sind keine Überschreitungen von Richt-, Grenz- und Orien-

tierungswerte des Lärm- und Immissionsschutzes zu erwarten.
  Boden
   Durch die geplante Gewerbenutzung kommt es zu einem Ver-

lust von Böden mit einer mittleren bis hohen Bedeutung der 
Bodenfunktionen. Dies stellt eine erhebliche Beeinträchtigung 
des Schutzguts Boden dar.

   Zur Minderung der Beeinträchtigungen sollten Zufahrten, 
Stellplätze und Wege mit einer wassergebundenen Decke 
hergestellt werden. Zudem sollten Maßnahmen zum Schutz 
und zur Wiederherstellung von Böden im Zuge der Bauarbei-
ten ergriffen werden.

  Hohe Auswirkungen
  Grundwasser
   Ein Grundwasserleiter mit hoher Bedeutung befindet sich im 

Gebiet. Durch die im Bebauungsplan dargestellte mögliche Nut-
zung der Fläche ist der Versiegelungsgrad der Fläche hoch. Das 
anfallende und unbelastete Niederschlagswasser wird vor Ort 
zurückgehalten und versickert. Es sind keine erheblichen Aus-
wirkungen auf die Grundwasserneubildungsrate zu erwarten.

  Geringe Auswirkungen
  Oberflächengewässer
  Keine Oberflächengewässer betroffen.
   Zur Vermeidung der Erhöhung des Oberflächenabflusses soll-

ten Maßnahmen zur Rückhaltung des Niederschlagwassers 
vorgesehen werden.

  Geringe Auswirkungen
  Klima/Luft
   Für die Zukunft sind zusätzliche Wärmebelastungen durch 

Klimaveränderungen prognostiziert, vor allem durch eine Zu-
nahme der Zahl, der Dauer und Intensität an Sommer- und 
Hitzetagen. Durch die Planung sind keine erheblichen Um-
weltauswirkungen für das Schutzgut Klima/Luft zu erwarten. 
Eine Durchgrünung der Fläche erfolgt durch die Pflanzung 
einer Feldhecke. Der großräumige Kaltluftstrom wird durch 
die Planung nicht erheblich beeinträchtigt.

  Geringe Auswirkungen
  Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
   Verlust von Biotoptypen mit mäßiger Bedeutung: Fettwiese 

mittlerer Standorte
  Konflikte mit Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG:
   Innerhalb des Geltungsbereichs konnten keine Brutvögel fest-

gestellt werden. Auch die westlich des Vorhabens brütende 
Feldlerche ist von der Erweiterung der bestehenden Kulis-
se nach Westen nicht betroffen. Es ist nicht von essenziellen 
Jagdgebieten für Fledermäuse auszugehen.

  Hohe Auswirkungen
  Landschaftsbild und Erholung
   Von dem Radweg entlang des Gebiets ist eine visuelle Verän-

derung durch die geplante Nutzung der Fläche wahrnehmbar. 
Der Ortsrand Pfronstettens verlagert sich weiter nach Westen.

   Durch Eingrünungsmaßnahmen ist eine Einbindung des neuen 
Ortsrandes in die umgebende Landschaft sicherzustellen.

  Geringe Auswirkungen
  Kultur-/ Sachgüter
  Keine zu erwartenden Beeinträchtigungen
  Geringe Auswirkungen

  Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern
   Es sind keine entscheidungsrelevanten Wechselwirkungen zu 

erwarten.

b.)  Umweltbezogene Gutachten, Hinweise und Stellungnahmen
Stellungnahmen des Landratsamts Reutlingen – Kreisbauamt -, 
Schulstraße 26, 72764 Reutlingen, vom 08.03.2023
-   Betroffene Themenkomplexe:
  Alternativenprüfung, Belange des Natur- und Landschafts-

schutzes, Umweltbericht, Belange des Immissionsschutzes, 
Belange der Landwirtschaft.

 -   Betroffene Umweltbelange i. S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), e), f), 
1a BauGB:

  Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft 
und die biologische Vielfalt, Vermeidung von Emissionen, 
Umweltbezogene Auswirkungen auf den Mensch, Nutzung 
erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie.

Stellungnahme des Regierungspräsidium Tübingen – Referat 21 
- , Konrad-Adenauer-Straße 20, 72072 Tübingen vom 10.03.2023
-  Betroffene Themenkomplexe:
  Bedarfsnachweis, Belange der Landwirtschaft, Flächenbilanz 

Vorrangflur II, Belange der Erneuerbaren Energien und des 
Klimaschutzes

-   Betroffene Umweltbelange i. S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a) und 1a 
BauGB:

  Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 
Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie 
die Landschaft und die biologische Vielfalt.

Stellungnahme des Regionalverband Neckar Alb, Löwenstein-
platz 1, 72116 Mössingen vom 08.03.2023
-  Betroffene Themenkomplexe:
 Regionaler Grünzug
-   Betroffene Umweltbelange i. S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a) und 1a 

BauGB:
  Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 

Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie 
die Landschaft und die biologische Vielfalt.

Stellungnahmen des privaten Einwender 1 vom 07.02.2023
 - Betroffene Themenkomplexe:
  Naherholung, Artenschutzrecht, geschütztes Grünland, FFH-

Richtlinie Naturschutzgesetz, spezielles artenschutzrechtli-
ches Gutachten, Relevanzprüfung, Schalltechnische Unter-
suchung, Naturschutz, schädliche Umwelteinwirkungen,

-   Betroffene Umweltbelange i. S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), e), f), 
1a BauGB:

  Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft 
und die biologische Vielfalt, Vermeidung von Emissionen, 
Umweltbezogene Auswirkungen auf den Mensch, Nutzung 
erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie

Jedermann kann während der angegebenen Auslegungsfrist, also 
bis einschließlich 25.08.2023, Stellungnahmen mündlich zur Nie-
derschrift während der Öffnungszeiten bei den Gemeindeverwal-
tungen Zwiefalten und Pfronstetten, sowie bei der Stadtverwal-
tung Hayingen (Anschrift siehe oben) vorbringen oder schriftlich 
an die Gemeindeverwaltungen Zwiefalten und Pfronstetten, sowie 
an die Stadtverwaltung Hayingen richten. Bei schriftlich vorge-
brachten Stellungnahmen sollte die volle Anschrift der Beteiligten 
angegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben können.
Zudem wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in ei-
nem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetz gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz 
mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen 
der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können.
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Datenschutz
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin ent-
haltene personenbezogene Daten unter Beachtung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung 
erfolgt nur zum Zweck des Bauleitplanverfahrens. Weitere Infor-
mationen zum Datenschutz sind unter der Internetadresse der 
Gemeinde/der Stadt veröffentlicht und liegen mit den o.g. Unter-
lagen öffentlich aus.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Zwiefalten:
Montag bis Freitag  08.00 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag   14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Donnerstag   14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Pfronstetten:
Montag und Dienstag  07.30 Uhr – 12.00 Uhr
     13.30 Uhr – 16.00 Uhr
Mittwoch   geschlossen
Donnerstag   07.30 Uhr – 12.00 Uhr
     13.30 Uhr – 18.00 Uhr
Freitag    07.30 Uhr – 12.00 Uhr

Öffnungszeiten Stadtverwaltung Hayingen:
Montag bis Freitag  08.00 Uhr – 12.00 Uhr
Dienstag   14.00 Uhr – 17.00 Uhr
Donnerstag   14.00 Uhr – 18.00 Uhr
Zwiefalten, den 14.07.2023
Alexandra Hepp
Verbandsvorsitzende

Öffentliche Bekanntmachung
Beteiligung der Öffentlichkeit

Öffentliche Auslegung
19. Änderung der 2. Fortschreibung des Flächennutzungspla-
nes des Gemeindeverwaltungsverbandes Zwiefalten - Hayin-
gen für die Sonderbaufläche „Gehren“, Gemeinde Pfronstet-

ten, Gemarkung Pfronstetten Landkreis Reutlingen, 
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Zwiefalten - Hayingen hat am 03.07.2023 in öffentlicher Sitzung 
die 19. Änderung des 2. Fortschreibung des Flächennutzungspla-
nes des Gemeindeverwaltungsverbandes Zwiefalten – Hayingen, 
gebilligt und beschlossen, diese Entwürfe nach § 3 Abs. 2 Bau-
gesetzbuch öffentlich auszulegen.
Das Plangebiet befindet sich am östlichen Ortsrand von Pfronstet-
ten, zwischen der Kreisstraße K 6748 und Bundesstraße B 312.
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke Nr. 106, 108/1, 108/2 
und 109. Die Größe des Geltungsbereichs beträgt in dieser Ab-
grenzung ca. 1,43 ha.
Das Plangebiet wird wie in nachfolgender Planzeichnung darge-
stellt, begrenzt:

 

Ziel und Zweck
Durch die 19. Änderung des Flächennutzungsplans werden in 
Pfronstetten die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den 
Aufbau einer klimaneutralen kommunalen Wärmeversorgung.
Bei der Verwirklichung der Klimaschutzziele kommt der Energie-
einsparung, der effizienten Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung 
und Speicherung von Energie sowie dem Ausbau erneuerbarer 
Energien besondere Bedeutung zu. Dies gilt auch, wenn es sich 
im Einzelfall um geringe Beiträge zur Treibhausgasminderung 
handelt.
Im Rahmen des Projekts „Zukunftsdorf Pfronstetten: erneuerbar, 
lokal, digital!“ stößt die Gemeinde Pfronstetten die nachhaltige 
Gemeindeentwicklung an. Damit werden der Glasfaserausbau 
für schnelles Internet, der Aufbau eines Wärmenetzes sowie 
der Erwerb des alten Dorfmittelpunkts Gasthaus Rose, dessen 
Sanierung und Umnutzung für die Nahversorgung und Ausbau 
zum Treffpunkt, umgesetzt. Mit dem Vorhaben, ein Zukunftsdorf 
zu werden, schafft die Gemeinde die großartige Möglichkeit, die 
Eigenheimbesitzer und Unternehmen bei der Modernisierung ih-
rer Gebäude zu unterstützen, erneuerbare und klimafreundliche 
Nahwärme sowie das schnelle Internet per Glasfaserkabel weiter 
auszubauen. Durch attraktives Wohnen und Arbeiten und die re-
gionale Wertschöpfung wird eine möglichst große Zufriedenheit 
erreicht und die Lebensqualität am Ort insgesamt erhöht.
Für den Aufbau des Nahwärmenetzes sind auf den Flächen öst-
lich von Pfronstetten zwischen der Schulstraße (K 6748) und der 
Hauptstraße (B 312) ein Blockheizkraftwerk mit Pufferspeicher 
und ein Solarthermiefeld geplant. Damit wird eine innovative und 
erneuerbare Energieversorgung auf Basis der Sonnenenergie und 
mit der regionalen Ressource Holz umgesetzt. Mit der Aufstellung 
des Bebauungsplans werden die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Einrichtungen des Nahwärmenetzes und der Anla-
gen zur Nutzung der Sonnenenergie geschaffen.
Der Gemeinderat von Pfronstetten hat am 23.11.2022 den Auf-
stellungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst. Anschließend 
an den Beschluss des Vorentwurfes wurde eine frühzeitige Betei-
ligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange nach 
§§ 3 (1) und 4 (1) BauGB durchgeführt (09.12.2022 – 09.01.2023).
Der Auslegungsbeschluss des Bebauungsplanes wird voraus-
sichtlich im Herbst 2023 stattfinden.
Der Entwurf der 19. Änderung der 2. Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes des Gemeindeverwaltungsverbandes Zwiefalten 
- Hayingen wird mit Begründung jeweils vom 03.07.2023 und dem 
Umweltbericht vom 20.02.2023)

von Montag, dem 24.07.2023 bis Freitag, dem 25.08.2023,
je einschließlich, bei der Gemeinde Zwiefalten, Gemeindeverwal-
tung, Marktplatz 3, 88529 Zwiefalten, bei der Stadt Hayingen, 
Stadtverwaltung, Marktstraße 1, 72534 Hayingen, und bei der 
Gemeinde Pfronstetten, Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 25, 
72539 Pfronstetten während der üblichen Öffnungszeiten öffent-
lich ausgelegt.
Die auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich im Internet un-
ter den Internet-Adressen der Verbandsgemeinden Hayingen, 
Pfronstetten und Zwiefalten
www. Hayingen.de
www. Pfronstetten.de
www. Zwiefalten.de
eingestellt und über das zentrale Internetportal des Bundes und 
der Länder unter folgendem Link https://www.uvp-verbund.de/
kartendienste abrufbar.

Innerhalb dieser Frist besteht während der üblichen Öffnungszei-
ten für jedermann Gelegenheit, die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planung mit Vertretern der Verwaltung zu erörtern und sich zu 
der Planung zu äußern.
Folgende nach Einschätzung des Gemeindeverwaltungsverban-
des Zwiefalten-Hayingen wesentlichen umweltbezogenen Infor-
mationen sind verfügbar und werden einschließlich Begründung 
der Flächennutzungsplanänderungen samt Umweltbericht aus-
gelegt.
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a.)  Umweltbericht zur 19. Änderung vom 20.02.2023
 Mensch/Gesundheit
   Es sind keine Überschreitungen von Richt-, Grenz- und Orien-

tierungswerte des Lärm- und Immissionsschutzes zu erwarten.
  Boden
   Durch das Vorhaben kommt es zu einem Verlust von Böden 

mit überwiegend mittlerer bis hoher Bedeutung der Boden-
funktionen. Die Versiegelung durch Solarmodule und den er-
forderlichen Betriebsgebäuden ist i.d. R. gering, jedoch sind 
auf den Flächen auch weitere Nutzungen mit höherem Versie-
gelungsgrad zulässig.

   Zur Minderung der Beeinträchtigungen sollten Zufahrten, 
Stellplätze und Wege mit einer wassergebundenen Decke 
hergestellt werden. Zudem sollten Maßnahmen zum Schutz 
und zur Wiederherstellung von Böden im Zuge der Bauarbei-
ten ergriffen werden.

  Hohe Auswirkungen
  Grundwasser
   Ein Grundwasserleiter mit hoher Bedeutung befindet sich im 

Gebiet. Durch Freiflächensolaranlagen sind keine Einträge von 
Schadstoffen in das Grundwasser zu erwarten. Die Versiege-
lung ist gering und das anfallende Niederschlagswasser läuft 
an den Modulen herab und versickert auf der Fläche. Es sind 
keine erheblichen Auswirkungen auf die Grundwasserneubil-
dungsrate zu erwarten.

  Geringe Auswirkungen
  Oberflächengewässer
   Keine Oberflächengewässer betroffen. Es ist nicht von einer 

wesentlichen Erhöhung des Oberflächenabflusses auszugehen.
  Geringe Auswirkungen
  Klima/Luft
   Für die Zukunft sind zusätzliche Wärmebelastungen durch 

Klimaveränderungen prognostiziert, vor allem durch eine Zu-
nahme der Zahl, der Dauer und Intensität an Sommer- und Hit-
zetagen. Durch die Nutzung von erneuerbaren Energien wird 
der Ausstoß von Treibhausgasen reduziert, was positiv für das 
Klima zu werten ist. Zudem beeinträchtigten Solarmodule die 
Kaltluftentstehung und den -abfluss i.d. R. nicht.

  Geringe Auswirkungen
  Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
   Verlust von Biotoptypen mit mäßiger Bedeutung: Fettwiese 

mittlerer Standorte, nitrophytische Saumvegetation, Gebüsch 
mittlerer Standorte, alte Einzelbäume

  Konflikte mit Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG:
   Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten tritt bei 

Gehölzbrütern (Feldsperling, Star) ein. Die Gehölzfällungen 
müssen außerhalb der Vogelbrutzeit erfolgen.

   Die Gehölzfällungen führen zudem zu einem Verlust von Som-
merlebensräumen für Fledermäuse. CEF-Maßnahmen mit ge-
ringem Aufwand sind notwendig.

   Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten tritt 
bei Vogelarten von Ackerbaulandschaften (Feldlerche) ein. 
Die Kulissenbildung führt zum weiteren Verlust von Revieren 
der Feldlerche. CEF-Maßnahmen mit mittlerem Aufwand sind 
notwendig.

  Hohe Auswirkungen
  Landschaftsbild und Erholung
   Visuell wahrnehmbare Veränderung des östlichen Ortsrandes 

von Pfronstetten durch den Verlust der älteren Einzelbäume 
und den Bau einer Solaranlage und einigen Gebäuden. Die-
se Veränderung ist von dem Radweg nördlich des Gebietes 
wahrnehmbar.

   Durch eine landschaftsgerechte Eingrünung sind die Auswir-
kungen zu minimieren.

  Hohe Auswirkungen
  Kultur-/ Sachgüter
  Keine zu erwartenden Beeinträchtigungen
  Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern
   Es sind keine entscheidungsrelevanten Wechselwirkungen zu 

erwarten.

  Fläche
   Durch die Freiflächensolaranlage kommt es zu einer Umwand-

lung der Flächennutzung. Es kommt zu Versiegelungen durch 
Betriebsgebäude, Wege und den Aufständerungen der Mo-
dule. Der überwiegende Teil der Fläche verbleibt unversiegelt. 
Eine eingeschränkte Grünlandnutzung ist unter den PV-Anla-
gen weiterhin möglich. Es sollte eine Rückbauverpflichtung im 
Bebauungsplan festgesetzt werden.

b.)  Umweltbezogene Gutachten, Hinweise und Stellungnahmen
Stellungnahmen des Landratsamts Reutlingen – Kreisbauamt -, 
Schulstraße 26, 72764 Reutlingen, vom 08.03.2023
-   Betroffene Themenkomplexe:
  Belange des Natur- und Landschaftsschutzes, Belange der 

Abwassertechnischen Erschließung, Regenüberlaufbecken, 
Abwasserbeseitigung, Schmutzfrachtberechnung, Umwelt-
bericht, Belange des Immissionsschutzes, Geruchs- und Luft-
belastungswerte, Emissionsminderung, Standortoptimierung, 
Ableitbedingungen, technische Schallschutzeinrichtungen, 
Belange der Landwirtschaft.

 -  Betroffene Umweltbelange i. S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), e), f), 
1a BauGB:

  Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft 
und die biologische Vielfalt, Vermeidung von Emissionen, 
Umweltbezogene Auswirkungen auf den Mensch, Nutzung 
erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie.

Stellungnahme des Regierungspräsidium Tübingen – Referat 21 
- , Konrad-Adenauer-Straße 20, 72072 Tübingen vom 10.03.2023
-  Betroffene Themenkomplexe:
  Belange der Landwirtschaft, agrarstrukturelle Belange, Belan-

ge der Erneuerbaren Energien und des Klimaschutzes
-   Betroffene Umweltbelange i. S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a) und 1a 

BauGB:
  Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 

Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie 
die Landschaft und die biologische Vielfalt.

Stellungnahme des Regionalverband Neckar Alb, Löwenstein-
platz 1, 72116 Mössingen vom 08.03.2023
-  Betroffene Themenkomplexe:
 Regionaler Grünzug
-   Betroffene Umweltbelange i. S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a) und 1a 

BauGB:
  Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 

Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie 
die Landschaft und die biologische Vielfalt.

Jedermann kann während der angegebenen Auslegungsfrist, also 
bis einschließlich
25.08.2023, Stellungnahmen mündlich zur Niederschrift während 
der Öffnungszeiten bei den Gemeindeverwaltungen Zwiefalten 
und Pfronstetten, sowie bei der Stadtverwaltung Hayingen (An-
schrift siehe oben) vorbringen oder schriftlich an die Gemein-
deverwaltungen Zwiefalten und Pfronstetten, sowie an die 
Stadtverwaltung Hayingen richten. Bei schriftlich vorgebrachten 
Stellungnahmen sollte die volle Anschrift der Beteiligten angege-
ben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben können.
Zudem wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in ei-
nem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetz gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz 
mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen 
der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können.

Datenschutz
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin ent-
haltene personenbezogene Daten unter Beachtung der daten-
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schutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung 
erfolgt nur zum Zweck des Bauleitplanverfahrens. Weitere Infor-
mationen zum Datenschutz sind unter der Internetadresse der 
Gemeinde/der Stadt veröffentlicht und liegen mit den o.g. Unter-
lagen öffentlich aus.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Zwiefalten:
Montag bis Freitag  08.00 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag   14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Donnerstag   14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Pfronstetten:
Montag und Dienstag  07.30 Uhr – 12.00 Uhr
     13.30 Uhr – 16.00 Uhr
Mittwoch   geschlossen
Donnerstag   07.30 Uhr – 12.00 Uhr
     13.30 Uhr – 18.00 Uhr
Freitag    07.30 Uhr – 12.00 Uhr

Öffnungszeiten Stadtverwaltung Hayingen:
Montag bis Freitag  08.00 Uhr – 12.00 Uhr
Dienstag   14.00 Uhr – 17.00 Uhr
Donnerstag   14.00 Uhr – 18.00 Uhr
Zwiefalten, den 14.07.2023
Alexandra Hepp
Verbandsvorsitzende

 
Das Kreisforstamt informiert: Sperrung der 
Grillstellen im Wald ab 06.07. aufgehoben
Ab Donnerstag, 06. Juli 2023, ist die Sperrung der Grillstellen im 
Wald sowie im Umfeld von weniger als 100 m zum Wald aufgehoben. 
Die Niederschläge der letzten Tage haben die Waldbrandgefahr im 
Landkreis Reutlingen deutlich entspannt. Die forstrechtliche Anord-
nung des Kreisforstamtes vom 20. Juni 2023 wird damit aufgehoben.
Dennoch werden die Waldbesucher um Sorgsamkeit gebeten: 
Bitte keine großen Feuer in den Grillstellen entzünden und vor 
Verlassen der Grillstelle muss das Feuer vollständig gelöscht sein.
Das Kreisforstamt wird die Situation weiter beobachten und jede 
Woche neu bewerten.

-untere Flurbereinigungsbehörde-
Flurbereinigung
Pfronstetten- Geisingen/Huldstetten
Informationen zum Flurbereinigungsverfahren
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
vor ein paar Tagen hat uns der Vorsitzende der Teilnehmerge-
meinschaft Herr Roland Horndasch überraschend mitgeteilt, dass 
er aus privaten Gründen den Vorsitz und sein Vorstandsmandat 
leider niederlegen muss. Er hat uns die nachvollziehbaren Gründe 
erläutert. Mit Bedauern haben wir diese zur Kenntnis genommen. 
Herr Horndasch war ein sehr guter Vorsitzender und Befürwor-
ter der Flurbereinigung. Er hat sich sehr gut ins Verfahren einge-
bracht, eigene Vorschläge dargelegt, aber auch manches kritisch 
hinterfragt. Durch sein Einbringen hat er neue Denkprozesse an-
gestoßen. Der stellvertretende Vorsitzende Herr Klaus Link sowie 
Herr Christian Kutterer von der unteren Flurbereinigungsbehörde 
verabschiedeten Herr Horndasch in der letzten Vorstandssitzung 
mit großem Dank für dessen Engagement und die gute und kon-
struktive Zusammenarbeit. Herr Link überreichte ihm einen Ge-
schenkkorb von der Teilnehmergemeinschaft.
Für Herrn Horndasch rückt Herr Konrad Schwörer in den Vorstand 
auf. Die Wahl des Vorsitzenden erfolgt in der nächsten Vorstands-
sitzung.
Nach der Verabschiedung des Vorsitzenden wurde weiter intensiv 
an der Planung des neuen Wegenetzes gearbeitet.
Bei Fragen zum Verfahren können Sie sich gerne an Herrn Kutterer 
(07121/480-3130) oder Herrn Armbruster (07121/480-3109) wenden.
Informationen zum Verfahren gibt es auch online unter http://
www. LGL-BW.de/3783.

Ausbleibende Niederschläge und Niedrigwasser
Untere Wasserbehörde des Landratsamts Reutlingen ruft zu ver-
antwortungsvollem Umgang mit dem Schutzgut Wasser und dem 
Lebensraum Fließgewässer auf. Wasserentnahmen aus Oberflä-
chengewässern nur eingeschränkt möglich.
Viele kleinere Bäche und Flüsse in Baden-Württemberg haben im 
Augenblick eine äußerst geringe Wasserführung, das gilt auch für 
den Landkreis Reutlingen. Der geringe Wasserstand fördert den Al-
genwuchs, die natürliche Selbstreinigung der Gewässer nimmt ab 
und die Schadstoffkonzentration dadurch zu. Sonneneinstrahlung 
und Hitze sorgen für eine hohe Wassertemperatur und damit einen 
verminderten Sauerstoffgehalt im Wasser. Eine weitere Abnahme 
der Wasserführung kann Tiere und Pflanzen beeinträchtigen.
Die untere Wasserbehörde des Landratsamts Reutlingen weist 
deshalb darauf hin, dass Wasserentnahmen nur unter den im 
Wassergesetz Baden-Württemberg genannten Voraussetzun-
gen getätigt werden dürfen. Erlaubt sind danach das Schöpfen 
von Wasser mit Handgefäßen und das Entnehmen von Wasser 
in geringen Mengen für die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft 
und den Gartenbau bei ausreichender Wasserführung. Die Was-
serentnahme darf auch zu Zeiten von Niedrigwasser den örtli-
chen Wasserhaushalt nicht beeinträchtigen, das Aufstauen oder 
Anlegen von Vertiefungen ist nicht erlaubt. Bei einer Entnahme 
mit Pumpen ist davon auszugehen, dass diese derzeit nicht vom 
Gemeingebrauch abgedeckt ist.
Aufgrund des derzeitigen Niedrigwassers appelliert die untere 
Wasserbehörde an das Verantwortungsbewusstsein aller, Wasse-
rentnahmen aus Bächen und Flüssen zu vermeiden. Sollte sich die 
derzeitige Situation trotz möglicher, einzelner Niederschläge wei-
ter verschärfen, müsste das Landratsamt zur Gefahrenabwehr die 
Wasserentnahme aus bestimmten Bächen und Flüssen untersagen.

Fahrbahndeckenerneuerung an der K 6711 
zwischen St. Johann - Ohnastetten und St. 
Johann - Würtingen
Die Arbeiten der Belagssanierung zwischen St. Johann - Ohnas-
tetten und St. Johann - Würtingen beginnen ab Montag, 10. Juli 
2023. Während dieser Zeit ist die K 6711 vom Ortsende Ohnas-
tetten ab dem Fahrbahnteiler bis zum Anschluss an die L 380 in 
Würtingen voll gesperrt.
Die Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich bis zum 04. Au-
gust 2023 abgeschlossen sein.
Die überörtliche Umleitung erfolgt während der Vollsperrungen 
von Holzelfingen über die Landesstraßen L 387 und L 230 bis 
Gomadingen und weiter über die L 249 und L 380 nach Würtingen. 
Von Würtingen nach Holzelfingen wird der Verkehr entgegenge-
setzt geleitet. Informationen zum ÖPNV können an den Aushän-
gen an den Bushaltestellen entnommen werden.
Ab dem 10. Juli wird die Fahrbahndeckschicht auf der Kreisstraße 
komplett entfernt.
In den Folgetagen werden in der Ortsdurchfahrt Würtingen die Ka-
nal- und Wasserschachtabdeckungen herausgenommen und für 
den neuen Deckeneinbau vorbereitet. Desweiteren werden Schä-
den in der Tragschicht der K 6711 lokalisiert und ebenfalls saniert.
Das Landratsamt Reutlingen bittet die Verkehrsteilnehmenden um 
Verständnis, dass Behinderungen und Erschwernisse während 
der Bauzeit nicht ausgeschlossen werden können. Informationen 
zu den Sperrungen und zur Umleitung können im Baustelleninfor-
mationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.
verkehrsinfo-bw.de/Baustellen abgerufen werden.

Landratsamt Reutlingen und Außenstellen am 
19. Juli 2023 wegen interner Veranstaltung bis 
13:00 Uhr nicht erreichbar
Am Mittwoch, 19. Juli 2023, sind die Dienststellen des Landrat-
samtes Reutlingen wegen einer internen Veranstaltung bis 13.00 
Uhr nicht erreichbar. Auch die Kfz-Zulassungsbehörde in Reut-
lingen und Münsingen, die Führerscheinbehörde sowie die Kreis-
medienzentren bleiben vormittags geschlossen.



11
Amtsblatt der Stadt Hayingen17. Juli 2023, Nummer 28

Endspurt beim STADTRADELN - Abschluss-
veranstaltung am 14. Juli
Das STADTRADELN im Landkreis Reutlingen befindet sich in der 
dritten und letzten Woche. Seit Samstag, 24. Juni 2023, wird im 
Landkreis fleißig für das Klima geradelt. Mit über 5.300 aktiven 
Radelnden ist auch der erste Rekord bereits geknackt worden. 
Nun heißt es in den letzten Tagen nochmals alle Kräfte bündeln 
und gemeinsam möglichst viele Strecken mit dem Fahrrad zu-
rücklegen. Am Freitag, 14. Juli 2023, von 13 bis 19 Uhr lädt die 
Stadt Reutlingen gemeinsam mit dem Landratsamt alle Radeln-
den und Interessierten in die Charlottenstraße (Eingang Planie) 
zur Abschlussveranstaltung ein.
Bei der Abschlussveranstaltung führen Profis der Initiative Rad-
KULTUR einen kostenlosen RadCHECK durch und beheben 
kleinere Mängel direkt vor Ort. Dabei stehen sicherheitsrelevante 
Bauteile wie Bremsen, Licht und Klingel im Vordergrund. Auch 
Mythos Schwäbische Alb ist mit vor Ort und informiert zu Frei-
zeittipps und Ausflugszielen in der Region. Weiterhin freuen sich 
die Radverkehrskoordinatoren auf einen aktiven Austausch. Mit 
dabei haben sie zum Beispiel ihr Wünsche-Fahrrad. Hier können 
Ideen und Anregungen zur Radinfrastruktur im Landkreis gegeben 
werden. Die erfassten Anregungen werden unter anderem für die 
Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes genutzt.
Mit dem Ende des STADTRADELN-Zeitraumes endet auch die 
zugehörige Schnitzeljagd. Wer bereits mindestens neun Stempel 
- oder sogar alle - gesammelt hat, kann seine Stempelkarte di-
rekt an der Abschlussveranstaltung abgeben. Ansonsten kann die 
Stempelkarte per E-Mail oder Post bis zum 4. August 2023 an das 
Landratsamt Reutlingen (Kreis-Straßenbauamt) geschickt wer-
den, um an der Verlosung eines regionalen Päckles teilzunehmen.
Außerdem endet die Möglichkeit, Feedback über die Funktion 
„RADar!“ zu geben, mit Abschluss des STADTRADELNS. Die letz-
ten Tage können noch genutzt werden, um Lob oder Anregungen, 
wie Hinweise zu fehlender Beschilderung, mitzuteilen.
Anmelden und Nachtragen von Kilometern weiterhin möglich 
Wer bislang noch nicht beim STADTRADELN angemeldet ist, kann 
sich immer noch registrieren. Auch ein Nachtragen der geradelten 
Kilometer für die Aktionswochen zwei und drei ist noch möglich. 
Weitere Informationen zum STADTRADELN können unter www.
stadtradeln.de/landkreis-reutlingen oder www.reutlingen.de/
stadtradeln abgerufen werden.

Regionale Produktion von Bio-Äpfeln und 
-Wein erleben
Bio-Obst aus der Region steht am Samstag, 22. Juli 2023, im Fo-
kus zweier Veranstaltungen aus der Reihe „Gläserne Produktion“. 
Um Artenvielfalt und Äpfel geht es am Vormittag in der städtischen 
Bio-Obstanlage Metzingen, am Nachmittag lädt das Weingut 
Bächner in Dettingen/Erms zum Rundgang mit Weinprobe ein.
Artenvielfalt und Äpfel: Ökologische Produktion in den städ-
tischen Obstanlagen Metzingen
Was Artenvielfalt mit Äpfeln zu tun hat, erfahren Interessierte bei 
einer kostenlosen Führung über die städtische Bio-Obstanlage 
in Metzingen am Samstag, 22. Juli 2023, von 09:30 Uhr bis circa 
12 Uhr, am Fuß des Florianbergs. Die Teilnehmenden lernen, wie 
Bio-Äpfel angebaut werden und warum die Artenvielfalt in der 
Obstanlage so wichtig ist. Anschließend gibt es eine Verkostung 
der Sommeräpfel.
Auf den paradiesischen Streuobstwiesen, umgeben von duften-
den Obstbäumen fällt es leicht die Seele baumeln zu lassen. Der 
städtische Obstbaubetrieb in Metzingen legt großen Wert darauf, 
diese besondere Kulturlandschaft zu erhalten. Dabei ist das Ziel, 
neben der Landschaftspflege, auch gutes und schmackhaftes 
Obst aus der Region in Bio-Qualität zu produzieren.
Eine Anmeldung zur Führung ist erforderlich unter www.biomus-
terregionen-bw.de/Anmeldung_zu_Veranstaltung. Die Adresse 
lautet Obstbaubetrieb der Stadt Metzingen, Kolbenwasen 1, 
72555 Metzingen.

Offenes Bioweingut mit Weinprobe in Dettingen
In lockerer Atmosphäre den Lieblingswein entdecken, können 
Interessierte am Samstag, 22. Juli 2023, von 14 Uhr bis 18 Uhr 
auf dem Weingut Bächner in Dettingen/Erms. Das Weingut liegt 
am Fuß der Schwäbischen Alb, in einem Weinbaugebiet, das zu 
den höchsten gelegenen Deutschlands gehört.
Familie Bächner beantwortet gerne alle Fragen rund um den 
schmackhaften Wein und den Besonderheiten des Anbaus von 
Bio-Weintrauben. Der Jahrgang 2020/22 darf in lockerer Atmo-
sphäre bei einem Rundgang durchs Weingut probiert werden. 
Teilnehmende erhalten ein Glas und können ganz individuell, nach 
Lust und Laune die Weine des Weingutes Bächner kosten.
Eine Anmeldung ist erforderlich unter: info@weingut-baechner.
de, Telefon 07123-920511
Die Adresse lautet Sulzweg 4, 72581 Dettingen an der Erms.
Veranstaltungsreihe der Gläsernen Produktion
Die Veranstaltungen finden im Rahmen der gemeinsamen Veran-
staltungsreihe „Neugierig auf Bio? - Bio-Betriebe auf der Schwä-
bischen Alb erleben und entdecken“ zur Gläsernen Produktion 
auf Bio-Betrieben statt. Organisiert wird diese von den drei Land-
kreisen Alb-Donau-Kreis, Esslingen, Reutlingen und von der Bio-
Musterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb.
Das Ziel der gemeinsamen Veranstaltungsreihe ist, zu zeigen, wie 
heimische Bio-Produkte erzeugt werden und wie der Ökolandbau 
seinen Beitrag zum Naturschutz leistet. Zudem wird die Vielfalt 
an wertvollen Bio-Erzeugnissen auf der Schwäbischen Alb prä-
sentiert.

Vorschlagslisten zur Wahl der Jugendschöffen 
veröffentlicht
Diebstahl, Körperverletzung oder Drogenkonsum - das sind nur 
einige der Delikte, bei deren Verhandlung die ehrenamtlichen 
Jugendschöffinnen und Jugendschöffen im Gerichtssaal sitzen. 
Gleichberechtigt mit der hauptamtlichen Richterin bzw. dem 
hauptamtlichen Richter fällen sie gemeinsam ein Urteil über straf-
fällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene.
In der ersten Jahreshälfte hat das Landratsamt Reutlingen 54 
Bürgerinnen und Bürger gesucht, die sich für die Jahre 2024-2028 
in den Amtsgerichtsbezirken Reutlingen, Bad Urach und Münsin-
gen einbringen möchten und zahlreiche Bewerbungen erhalten.
Im heutigen Jugendhilfeausschuss wird die Vorschlagsliste auf-
gestellt, die von Montag, den 17. Juli 2023 bis Sonntag, 23. Juli 
2023 gemäß § 36 Abs. 3 S. 2 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) 
beim Landratsamt Reutlingen, Kreisjugendamt, Bismarckstr. 16, 
72764 Reutlingen, Zimmer Nr. 115 für alle Interessierten öffentlich 
aufliegt.
Gegen die Vorschlagsliste kann innerhalb einer Woche, gerechnet 
vom Ende der Auflegungsfrist an, schriftlich oder zu Protokoll beim 
Kreisjugendamt mit der Begründung Einspruch erhoben werden, 
dass in die Vorschlagsliste Personen aufgenommen sind, die nach 
§ 32 GVG unfähig für ein öffentliches Amt sind oder nach den §§ 
33, 34 GVG nicht aufgenommen werden sollten, beispielsweise 
aufgrund ihres Alters oder der Ausübung eines Amtes.
Im Anschluss an den Beschluss der Vorschlagsliste und deren 
öffentliche Auflegung wird die Vorschlagsliste den Amtsgerich-
ten übersendet. Diese wählen per Wahlausschuss die künftigen 
Jugendschöffen, die per Losverfahren dann im Herbst/Winter als 
Haupt- oder Hilfsschöffen bestimmt werden.
Die Bekanntmachung ist unter dem nachfolgenden Link auf der 
Website des Landratsamtes Reutlingen hinterlegt: https://www.
kreis-reutlingen.de/Bekanntmachungen
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Die Gemeinde Pfronstetten sucht zum Beginn des neuen Schul-
jahrs mehrere Schulbetreuer/Innen für die Ganztagesbetreuung 
der Schulkinder an der Wunderbuch-Grundschule. Ihre Aufga-
ben: - Betreuung der Schulkinder vor und/oder nach dem Unter-
richt (07:00-08:45 Uhr; 11:30-14:00 Uhr) - Ausgabe des Mittag-
essens an die Schulkinder - Vertretung anderer Betreuungskräfte 
in Krankheitsfällen Was wir bieten: - flexible Gestaltung der Ar-
beitstage durch individuelle Belegung der Betreuungsbausteine 
- Vergütung nach dem TVöD, auf Basis ehrenamtlicher Entschä-
digung oder als 520 € Job – Sie entscheiden! Eine pädagogische 
Ausbildung wird nicht vorausgesetzt. Haben wir Ihr Interesse ge-
weckt? Dann senden Sie Ihre Bewerbung einfach elektronisch bis 
zum 21.07.2023 an karriere@pfronstetten.de. Alternativ können 
Sie uns die Bewerbung auch auf dem Postweg zukommen lassen: 
Gemeinde Pfronstetten, Hauptstraße 25, 72539 Pfronstetten Für 
weitere Fragen stehen Ihnen Frau Fischer (07388-9999-14) sowie 
Frau Unsöld (07388-240) gerne zur Verfügung.

Kinosommer im Höhenfreibad Zwiefalten
Auch in diesem Jahr veranstalten die Schwimmbadfreunde Zwie-
falten e. V. wieder an zwei Abenden den beliebten Kinosommer 
auf dem Gelände des Höhenfreibades.
In diesem Jahr werden folgende Filme präsentiert:
Donnerstag, 27.07.2023 „Top Gun: Maverick“ die langersehn-
te Fortsetzung des Kultfilmes aus den 80-er Jahren, Freitag, 
28.07.23 „Was man von hier aus sehen kann “ (Verfilmung des 
Bestsellers von Mariana Leky um ein abgelegenes Dorf mit etwas 
merkwürdigen Einwohnern im Westerwald).
An beiden Abenden ist der Eintritt frei, Spenden sind zugunsten 
des Freibades willkommen.
Der Eintritt ist jeweils ab 19.00 Uhr möglich, der Filmstart wird ge-
gen 21.00 Uhr erfolgen. Die Schwimmbadfreunde und der Kiosk 
unter der Leitung von Erika Bayer bieten eine leckere Auswahl an 
Getränken, Cocktails, Knabbereien und Fingerfood an.
Es empfiehlt sich, warme Kleidung oder eine Decke mitzunehmen.
Auch bei schlechter Witterung sind die Veranstaltungen dank ei-
ner Überdachung möglich.

 

 
Schulfest zum 70-jährigen Schuljubiläum
Mit einem bunt gemischten Programm feierten am Samstag 
Lehrer, Schüler, Eltern und weitere Gäste den 70. Geburtstag 
der Digelfeldschule. Gut 400 Besucher in der bis auf den letzten 
Platz besetzten Digelfeldhalle genossen das von den Schülern 
vorbereitete Programm mit verschiedenen Aufführungen und der 
leckeren Bewirtung durch die Eltern sowie die Kinder, die Pop-
corn und Lautertal-Eis verkauften. Zum Auftakt zeigten Schüler 
einen Tanz zu dem Song „Wir sind zusammen...“ von Fanta 4 und 
Clueso, den sie in der Woche zuvor bei den Projekttagen einstu-
diert hatten. Die insgesamt 91 Schülerinnen und Schüler konnten 
unter einer Vielzahl von Projekten auswählen – die Bandbreite 
war groß und reichte von Sport mit Fechten, Tischtennis und 
Bogenschießen über den Bau von Windspielen, die im Schulhof 
ausgestellt waren, bis hin zum „Erdbeerprojekt.“ Dabei wurden 
30 Kilogramm Früchte geerntet, daraus Marmelade gekocht und 

am Schulfest verkauft. Andere Kinder gestalteten im Flechtpro-
jekt Armbänder, Körbe und Stifthalter oder bauten Holzpilze für 
den Schulhof. Im Projekt „Kamishibai“ wurde mit einem Papier-
theater ein Märchen erzählt und beim Fest genauso aufgeführt, 
wie die exquisite Modenschau unter der Überschrift „Verrückte 
Hüte“. Zu sehen waren auch die auf einfachem Niveau im Projekt 
„BlueBots“ programmierten Roboter, die auf ihrem vorgegebe-
nen Weg über den Schulhof fuhren und bestimmte Aufgaben zu 
erfüllen hatten. Mit von der Partie waren ferner die Teilnehmer an 
der musikalischen Früherziehung, die zwei Lieder vortrugen. Die 
Stadtkapelle bietet diese in der Digelfeldschule an. Ebenfalls auf 
der musikalischen Seite sorgten die Darbietungen des Trommel-
projekts und der Auftritt des Schulchors, der heuer von Kathrin 
Saupp geleitet wird, für Unterhaltung. Während Bürgermeisterin 
Ulrike Holzbrecher in ihrer Ansprache von dem „knapp gehaltenen 
Beschluss des Hayinger Gemeinderates“ aus dem Jahr 1952 zum 
Bau der Schule berichtete, unternahm Schulleiterin Bärbel Wal-
zer gemeinsam mit zwei Schülern einen unterhaltsamen Streif-
zug durch die 70-jährige Geschichte des Schulhauses. Und so 
erfuhren die Zuhörer, dass dieses als „Katholische Volksschule“ 
im Oktober 1952 eingeweiht wurde und erst später in der Zeit von 
Rektor Otto Braunbeck, der von 1987 bis 2010 die Schule leitete, 
den heutigen Namen erhielt. Ganz zu Beginn befand sich übrigens 
auch das „Städtische Duschbad“ im Keller des Schulhauses. Zwei 
Erweiterungen gab es im Verlauf der Geschichte, nämlich 1965 
und 1996, schließlich wurden nach der Gemeindereform auch 
die Kinder aus den Teilorten in Hayingen unterrichtet. Mehr als 
220 Kinder besuchten die damalige Grund- und Hauptschule. 
Auch heute bietet das Schulgebäude Platz für außerschulische 
Einrichtungen wie den TigeR, ein Teil der Unterlagen des Stadt-
archivs ist hier untergebracht und auch der Kostümfundus des 
Naturtheaters. Seit nunmehr fünf Jahren erhalten die Kinder 
mittags ein frisch zubereitetes Essen und seit März verfügen die 
Klassenräume auch über einen WLAN-Anschluss. Zum Abschluss 
des offiziellen Parts sangen alle Kinder auf der Bühne gemeinsam 
die „Digelfeldhymne“. „Das war wirklich beeindruckend“, sagte 
Walzer, die auch den Einsatz ihrer Kolleginnen und vor allem der 
Eltern lobte, die mit viel Engagement bei der Vorbereitung und 
Durchführung mitgewirkt haben. Die Kinder konnten sich dann 
bei einer Spielstraße vergnügen, 600 Lose gingen in den Verkauf. 
Jedes ein Gewinn dank der großzügigen Spenden der Hayinger 
Firmen, freute sich Walzer. Auch das Spielmobil des Sportkreises 
sorgte für Abwechslung.
Ralf Ott, AlbBote
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Liebe Kinder und Jugendliche,
Unser Sommerferienprogramm 2023 ist vorbereitet und alle ak-
tuellen Anmeldungen sind von uns ausgewertet. Die Teilnahme-
Zusagen gingen nach und nach per E-Mail an Euch raus.
Liebe Eltern - bitte prüfen Sie also den E-Mail-Eingang und 
eventuell auch ihren Spam-Ordner .
Für den Familienausflug in den Wild- und Freizeitpark Allens-
bach und für die Zugfahrt ins Urmu nach Blaubeuren gibt es 
noch freie Plätze. Anmeldungen sind deshalb dort noch bis zum 
16.07.23 möglich. Allein die Zugfahrt nach Blaubeuren ist schon 
ein Erlebnis. Dort angekommen dürfen die Kinder Spannendes 
über die Eiszeit erfahren und in der Steinzeit-Werkstatt selbst eine 
Schmuckscheibe herstellen.
Sollte bis zum Mittwoch, den 19.07.23 noch keine Rückmel-
dung zu offenen Anmeldungen da sein , meldet Euch bitte 
kurz per Mail bei sfp.hayingen@gmail.com oder unter Telefon 
07386/975235.
Das Ferienprogramm ist auch weiterhin auf 
der Homepage www.sfp-hayingen.de auf-
rufbar.
Nun wünschen wir allen Beteiligten ein gutes 
Gelingen, viel Spaß und schönes Wetter in 
den Sommerferien.
Das Organisationsteam
Andrea Schäfer, Kirsten Neumann & Carmen Ott

 

 
Tag der offen Tür vom 24.06.2023
Endlich war es so weit, unser Kindergarten konnte seine Türen 
öffnen und alle Interessierten durften kommen und die alten 
Räumlichkeiten sowie den neuen Anbau bewundern. Zur Begrü-
ßung sangen die Kinder und Erzieherinnen das Lied "Alle Kinder 
dieser Erde...." und führten einen Regenbogentanz, mit bunten 
Tüchern, vor. Für die tollen Aufführungen, mit lauter strahlenden 
Gesichtern, gab es einen großen Applaus. Bürgermeisterin Frau 
Holzbrecher hielt eine kurze Begrüßungsrede mit einem kleinen 
Rückblick über den Bau des neuen Anbaus. Danach konnte es 
los gehen... Alle durften sich im Kindergarten umsehen und den 
Erzieherinnen Fragen stellen. Viele Kinder führten ihre Familien 
durch den Kindergarten, zeigten ihnen stolz wo sie immer ihren 

Tag verbringen, welche Spiele sie gerne spielen oder welche Bil-
der sie gemalt haben. Mit Kaffee, Getränken, Kuchen, Muffins und 
bestem Wetter, war für das leibliche Wohl der zahlreichen Gäste 
bestens gesorgt.
Wir bedanken uns bei allen Erzieherinnen für das tolle Programm, 
welches sie liebevolle mit den Kindern einstudiert haben.
Bei den Kindern, die mit ihren strahlenden Gesichtern gezeigt 
haben, wie sehr sie sich auf dieses Fest und die vielen Besucher 
freuen.
Beim Elternbeirat für die Organisation und Vorbereitung.
Bei der Elternschaft für die Kuchenspenden und Unterstützung 
bei Auf- und Abbau und Verkauf.
Bei den Feuerwehren Hayingen und Indelhausen für die geliehe-
nen Kuchentheken und das Geschirr.
Bei Sabine Glöckler für die geliehene Kaffeemaschine.
Außerdem möchten wir uns beim Musikverein Ehestetten für den 
gespendeten Kaffee und die Milch bedanken und bei Bürger-
meisterin Holzbrecher für ihre Begrüßungsworte. Nicht zu Letzt 
möchten wir uns bei den zahlreichen Gäste bedanken, die mit 
uns gefeiert haben.

 

 

 
Das kath. Münsterpfarramt Zwiefalten ist geöffnet:
Montag: 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr
Dienstag: 08.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch: 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag: 09.00 – 13.00 Uhr
Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr
Beda-Sommerberger-Str. 5, 88529 Zwiefalten
Tel. 07373 – 600, Fax 07373 – 2375
E-Mail: muensterpfarramt.zwiefalten@drs.de
Homepage: www.se-zwiefalter-alb.drs.de

Erreichbarkeit des Pastoralteams:
Pfarrer Sigmund F. J. Schänzle
Münsterpfarramt Zwiefalten
Beda-Sommerberger-Str. 5, 88529 Zwiefalten
Mobil 0160-94994902, E-Mail: sigmund.schaenzle@drs.de

Pater Evodius Miku
im Pfarrhaus Aichelau, Franz-Arnold-Str. 42
Tel. 07388 - 9934675, E-Mail: evodiusanthony.miku@drs.de

Pastoralreferentin Maria Grüner
Tel. 07373 - 9214324, Mobil 0176 - 55079323
E-Mail: maria.gruener@drs.de

Gemeindereferentin Patricia Engling
Tel. 07373 - 9214325, Mobil 01575 - 3352866
E-Mail: patricia.engling@drs.de

Pastoraler Mitarbeiter Hubertus Ilg
Tel. 07373 - 9205699, Mobil 0178 - 9061124
E-Mail: hubertus.ilg@drs.de

Hospizgruppe Hayingen-Pfronstetten-Zwiefalten
Leitung der Hospizgruppe: Irmi Illing, Tel. 07373 – 915998, 
Mobil 0152 – 26368966, E-Mail: hospizgruppehpz@web.de
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Gottesdienste und Veranstaltungen in der Seelsorgeeinheit 
Zwiefalter Alb:
Sonntag, 16.07.2023
10.30 Uhr Eucharistiefeier zum Benediktusfest
im Münster Zwiefalten

Vorankündigung:
Sonntag, 30.07.20023
05.45 Uhr Schöpfungswanderung mit den Landfrauen Zwiefal-
ten in und um Sonderbuch – mehr dazu nächste Woche

 
 

 
 

 

 
Sonntag, 16. Juli:  Münster „unserer lieben Frau“ von Zwiefalten: 
 
                            „St. Benedikt – Patron Europas“ 
10.30 Uhr   Festgottesdienst im Münster – gemeinsames Fest   
    der Gemeinden der Seelsorgeeinheit Zwiefalter Alb 
    
 
    Zelebrant und Festprediger:  
  

Münsterpfarrer Sigmund F.J. Schänzle 
Zwiefalten 

 
anschließend          Begegnung im Pfarrgarten  
 
 
 
 
 
 

 
 

Beda-Sommerberger-Straße 5, 88529 Zwiefalten, Tel. 07373 -600, Fax 07373- 2375, 
Mail: Muensterpfarramt.Zwiefalten@drs.de, 

www.se-zwiefalter-alb.drs.de 
 

  

mit den Kirchengemeinden:   
Mariä Geburt Zwiefalten – St. Gallus Mörsingen 
– St. Blasius Upflamör – 
St. Nikolaus Pfronstetten – St. Laurentius 
Aichelau – St. Nikolaus Huldstetten –  
St. Stephanus Tigerfeld – St. Georg Wilsingen – 
St. Vitus Hayingen – St. Urban Indelhausen – 
St. Bernhard Münzdorf – St. Nikolaus Ehestetten  
 

BENEDIKTUSFEST 2023 
„Kultur der Gastfreundschaft“ 

 

im Geiste des Hl. Benedikt von Nursia 
 

 

Sonntag, 23. Juli 2023, 17.00 Uhr, Münster Zwiefalten
Festliches Konzert mit zwei Trompeten und Orgel

Am Sonntag, den 23. Juli um 17.00 Uhr wird im Münster Zwiefal-
ten ein festliches Konzert mit zwei Trompeten und Orgel geboten. 
Virtuose Werke der Barockkomponisten Händel, Franceschini, 
Green-Boyce und Händel wechseln mit einer Komposition Gregor 
Simons zu den pfingstlichen Gaben der Weisheit, der Einsicht 
und des Rates, einer Improvisation über das beliebte Marienlied 
„Wunderschön prächtige“ und einer zauberhaften „Cantilène“ des 
romantischen Komponisten Gabriel Pierné.
Der brillante und in Süddeutschland vielgefragte Trompeter Hermann 
Ulmschneider unterrichtet an den Musikschulen in Lindau und Bad 
Wurzach. Er ist Solist renommierter Blechbläserensembles, der 
Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben, der Akademi-
schen Schlossbläser Bad Wurzach und der Stiftsbläser Lindau.

Tobias Zinser, ebenfalls Diplom-Musiklehrer, war Gasttrompe-
ter renommierter Orchester wie des Radio-Sinfonie-Orchesters 
Moskau oder der North-West-University of Chicago. Er ist stell-
vertretender Leiter der Jugendmusikschule Württemberg Allgäu, 
Dirigent des Kreisjugendmusikblasorchesters Biberach sowie 
der Stadtkapelle Wangen, die 2013 zum besten Blasorchester 
Deutschlands gewählt wurde.
Gregor Simon betreut als Kustos die historische Holzhey-Orgel 
im Münster Obermarchtal. Er gibt Orgelkonzerte im In- und Aus-
land. Seine Kompositionen wurden vielfach ausgezeichnet. Erst 
vor kurzem führte der Kammerchor und die Hofkapelle Stuttgart 
unter der Leitung von Frieder Bernius Gregor Simons Kantate „Im 
Spiegel der Zeiten“ auf.
Der Eintritt beträgt 15 €, ermäßigt 12 €, an der Tageskasse ab 
15.30 Uhr.
Einlass ab 16.30 Uhr.

FSJ 2023 / 2024
im katholischen Jugendreferat
Reutlingen-Zwiefalten und der Eduard-
Spranger-Schule in Reutlingen

Dekanat
Reutlingen - Zwiefalten

 
St. Vitus
Donnerstag, 13.07. – 14. Woche im Jahreskreis
18.30 Uhr Rosenkranzgebet
Sonntag, 16.07.2023 – 15. Sonntag im Jahreskreis
10.30 Uhr Eucharistiefeier zum Benediktusfest im Münster 
Zwiefalten
für die gesamte Seelsorgeeinheit Zwiefalter Alb
mitgestaltet vom Münsterchor
anschl. Begegnung im Pfarrgarten
Dienstag, 18.07.2023 – 15. Woche im Jahreskreis
18.30 Uhr Rosenkranzgebet
19.00 Uhr stille Anbetung
Donnerstag, 20.07.2023 – 15. Woche im Jahreskreis
18.30 Uhr Rosenkranzgebet
Sonntag, 23.07.2023 – 16. Sonntag im Jahreskreis
09.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Stadtfest

FSJ 2023 / 2024
im katholischen Jugendreferat
Reutlingen-Zwiefalten und der Eduard-
Spranger-Schule in Reutlingen

Dekanat
Reutlingen - Zwiefalten
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St. Nikolaus
Friedhof
Aufgrund der Baustelle erfolgt das Betreten des Friedhofs im Mo-
ment auf eigene Gefahr. Eltern haften für Ihre Kinder.
Das Gießen sollte wenn möglich erst abends nach 17.30 Uhr er-
folgen – der Zugang ist nur von der Hauptstraße her möglich.
Die Kirche ist während der Bauarbeiten tagsüber geschlossen.
Samstag, 15.07. – Hl. Bonaventura
10.30 – 11.00 Uhr Bücherei
Sonntag, 16.07.2023 – 15. Sonntag im Jahreskreis
10.30 Uhr Eucharistiefeier zum Benediktusfest im Münster 
Zwiefalten
für die gesamte Seelsorgeeinheit Zwiefalter Alb
mitgestaltet vom Münsterchor
anschl. Begegnung im Pfarrgarten
Sonntag, 23.07.2023 – 16. Sonntag im Jahreskreis
10.30 Uhr Eucharistiefeier

 
St. Urban
Sonntag, 16.07.2023 – 15. Sonntag im Jahreskreis
10.30 Uhr Eucharistiefeier zum Benediktusfest im Münster 
Zwiefalten
für die gesamte Seelsorgeeinheit Zwiefalter Alb
mitgestaltet vom Münsterchor
anschl. Begegnung im Pfarrgarten

 
St. Bernhard
Sonntag, 16.07.2023 – 15. Sonntag im Jahreskreis
10.30 Uhr Eucharistiefeier zum Benediktusfest im Münster 
Zwiefalten
für die gesamte Seelsorgeeinheit Zwiefalter Alb
mitgestaltet vom Münsterchor
anschl. Begegnung im Pfarrgarten
Samstag, 22.07.2023 – Hl. Maria Magdalena
19.00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse zum 16. Sonntag im Jah-
reskreis (Jtg. Karl Heitele)

 
Das Pfarramt ist bis auf Weiteres nicht besetzt.
Sprechzeiten von Marina Koller für Sekretariat
Zwiefalten und Hayingen:
Dienstag und Donnerstag von 9:30 -11:30 Uhr.
Tel.: 07373 2885 E-Mail: Marina. Koller@elkw.de

Der Wochenspruch zum 6. So. n. Trinitatis lautet:
So spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich 
gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!" Jes 43,1

Ich bin getauft!
Der 6. Sonntag nach Trinitatis steht ganz im Zeichen der Taufe. 
Diesen Sonntag haben wir gleich drei Kinder zur Taufe im Kapi-
telsaal. Zwei davon sind schon 5 Jahre alt und freuen sich darauf. 
Die meisten von uns waren bei Ihrer Taufe so klein, dass sie sich 
heute nicht mehr daran erinnern können. Und trotzdem wurde 
damals ein Fundament für das ganze Leben gelegt.
Martin Luther soll in Not und Anfechtung auf sein Schreibpult 
geschrieben haben: „Ich bin getauft“.
Das hat ihm wieder Trost und Mut gegeben. Ich möchte mich 
heute auch an meine Taufe erinnern. Ich nehme eine Schale mit 
Wasser und zünde eine Kerze an. Mit dem Wasser male ich mir 

ein Kreuz auf die Handfläche und sage mir: „Ich bin getauft!“ Was 
macht das mit mir? Wie fühlt sich das Wasser an? Mit der Taufe 
kommt Licht in mein Leben – Was bedeutet das für mich? Noch 
schöner ist es natürlich, sich gegenseitig an die Taufe zu erinnern.

Konfi-Camp vom 14. - 16.7.2023
15:40 Uhr Abfahrt auf dem Betriebshof der Busfirma Knorr (Brühl 
5, 72534 Hayingen) abfahren. Bitte 5 Minuten vorher da sein.
Die Rückkehr ist am Sonntag um 15:45 Uhr geplant

Freitag, 14.7.2023
18:00 Uhr ZukunftsIdeen Werkstatt im Evangelischen Gemein-
dehaus in Hayingen.
Herzliche Einladung an alle Interessierte. Rufen Sie für nähere 
Informationen gerne im Pfarramt Zwiefalten an.
Sonntag, 16.7.2023
10:15 Uhr Gottesdienst im Kapitelsaal in Zwiefalten In diesem 
Gottesdienst werden drei Täuflinge getauft.
Montag, 17.7.2023
19:00 Uhr Chorprobe im Evangelischen 
Pfarrhaus in Zwiefalten
Dienstag, 18.7.2023
19:30 Uhr Öffentliche Sitzung des Kir-
chengemeinderats
im Gemeindehaus in Hayingen
Mittwoch 19.7.2023
16:00 – 17:00 Uhr Die Bücherei im Ge-
meindehaus
Hayingen hat geöffnet.

 

 
 

Feuerwehrübung
Am Montag, dem 17. Juli 2023 findet für Zug II um 20.00 Uhr eine
Feuerwehrübung statt.
Clemens Oberhofer, Fw.-Kdt.

 
Wasserhockete
Ein herzliches Dankeschön an alle Besucher unserer Wasserho-
ckete.
Danke an die zahlreichen Kuchenspenden.
Danke an alle Helfer und Helferinnen.
Ein großes Dankeschön an alle Kameraden und ihren Frauen, 
Dank euch haben wir wieder ein tolles
Fest auf die Beine gestellt.
Abt. Leiter Däubler Dieter

 
Feuerwehrübung
Unsere nächste Übung findet am Freitag, den 14. Juli 2023 um 
18.30 Uhr statt.
Klaus Pfister

 
Neuer Erste-Hilfe-Kurs
Das DRK Hayingen wird unter der Leitung von Bereitschaftsleiter 
Martin Barth einen EH-Kurs durchführen:
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Wann? Samstag, 29.Juli, von 08:00 bis ca. 16:00 Uhr
Wo? DRK Heim beim städt. Bauhof in Hayingen
Zur Anmeldung werden Vor- u. Zuname, Geburtsdatum, die kom-
plette Wohnadresse und eine Telefonnummer für evtl. Rückfragen 
benötigt. Diese Angaben werden nur für diesen Kurs benutzt und 
nicht gespeichert. Die Anzahl ist auf 12 Personen begrenzt. Die 
Gebühr i.H.v. 45.-€ wird vor Kursbeginn in bar erhoben und be-
inhaltet alle Kursunterlagen sowie die Bescheinigung. Anmelde-
schluss ist 21.Juli. Getränke, Kaffee und Butterbrezeln werden 
angeboten. Das Mittagessen ist selber mitzubringen
Anmeldeadresse: drkhayingeneh@gmx.de

Blutspendetag
Blut wird täglich dringend benötigt. Deshalb bitten wir dringend 
zur Blutspende, da die "Versorgungsampel" nicht auf grün, son-
dern schon auf gelb mit der der Tendenz zu rot, steht. Aktuell 
reicht der Vorrat gerade mal 2 Tage, zur sicheren und lückenlosen 
Versorgung brauchen wir aber 5 Tage.
Nächster Blutspendetermin ist am Freitag, 14. Juli, von 14:30-
19:30 Uhr in der Digelfeldhalle
Die Teilnahme ist nur mit einer Terminreservierung möglich, was 
sich gut bewährt hat. Der Blutspendedienst hat für diesen Termin 
wieder für alle Spendewilligen einen Betrag von 150 € bereitge-
stellt. Diesen Betrag werden wir als Verlosung unter 6 Personen 
aufteilen. Dies geschieht bei der Aufnahme im Foyer. Ansonsten 
hat sich vom Ablauf nichts geändert. Bitteunbedingt den Perso-
nalausweis und die Spenderkarte mitbringen. Für weitere Fragen 
steht die kostenlose Hotline 0800-1194911 bereit.
Anmeldung unter www.blutspende.de/termine

 
VERANSTALTUNGEN IN HAYINGEN UND UMGEBUNG - 
OHNE GEWÄHR!
02.07.2023 - 27.08.2023 Ehestetten „Hommage á Martin Schle-
ker", Galerie Sphäre , Obere Kirchstr.14. Von 1974 bis 1994 war 
Martin Schleker der „Macher“ am Hayinger Naturtheater: Er war 
Autor, Regisseur und Schauspieler - das Theater war sein Leben. 
Im zu Ehren wird dieses Jahr im Naturtheater Hayingen wieder 
sein Parade-Stück „Die schwäbische Schöpfung“ aufgeführt. Pa-
rallel zur Spielzeit werden in der Galerie Sphäre die Plakate und 
Programmhefte aus jener Zeit ausgestellt, die seine Ehefrau Chris-
ta Schleker pointiert gezeichnet und koloriert hat. Eine Ausstel-
lung, die spannende Einblicke in die phantastische Theaterarbeit 
des Ehepaares Martin und Christa Schleker gibt.
Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag 14-18 Uhr; info@galerie-
sphaere.de www.galerie-sphäre.de

01.05.2023 - 22.10.2023 Gundelfingen Gestern Heute Morgen 
- Ein Stiftung im Wandel, Am Bürzel 1, 14:00 Uhr. Die Stiftung 
Anton Geiselhart feiert 25jähriges Jubiläum. Die Bewahrung des 
Nachlass ihres Namensgeber, Anton Geiselhart, ist eine der Auf-
gaben der Stiftung. Die Jubiläumsausstellung zeigt ausgewählte 
Werke und Objekte, die repräsentativ für das ?uvre stehen und 
eine epochale und gesellschaftliche Zeitreise von 1907-1972 
aufzeigen. Gezeigt werden auch Werke von KünstlerInnen, mit 
welchen Anton Geiselhart über viele Jahre gemeinsam arbeiten 
konnte: Ernst Eiting, HAP Grieshaber, Elisabet Hildebrand, Rüdi-
ger Keßler, Karl Kürner und die Grafiker- und Künstlerin Hadwig 
Münzinger, deren Nachlass ebenfalls in der Stiftung bewahrt wird.
Sonntagsführungen 01. Mai I 18. Juni I 09. Juli I 06. August I 10. 
September I 08. Oktober 2023 I 14 Uhr
https://www.stiftung-anton-geiselhart.de/

14.07.2023 Hayingen Percussion Ensemble, Naturtheater Hay-
ingen 19:00 Uhr . Seit vielen Jahren spielt das Percussion En-
semble rund um Hubert Müllerschön nun schon auf Naturtheater 
Bühne im Tiefental und bereichert so das Sommer-Programm. 
Die Presse schreibt über diese Ausnahme-Musikgruppe: "Alle-
samt präsentieren sich die Musiker als rhythmische Jongleure 

an Marimbaphonen, Xylophonen, Glockenspielen, Vibraphonen, 
Schlagzeugen und verschiedenen Trommeln, sowohl Soloeinla-
gen als auch im Zusammenspiel überzeugen sie mit pulsierender 
Qualität". Percussion Ensemble - Tiefental Kultur Event - Eintritt 
frei, auf Spendenbasis. www.naturtheater-hayingen.de

14.07.2023 - 16.07.2023 Reutlingen Reutlinger Schwörtag, 
Kanzleiplatz. https://www.reutlingen.de/schwoertag
15.07.2023 Hayingen "Schwäbische Schöpfung", Naturtheater 
20:00 Uhr. Die Schwäbische Schöpfung nach Martin Schleker 
von Sebastian Sailer. Als Hommage an den 2022 verstorbenen 
Martin Schleker, der das Naturtheater Hayingen maßgeblich präg-
te als genialer Autor und leidenschaftlicher Regisseur, wird 2023 
eines seiner erfolgreichsten Stücke gespielt, welches vor Vielfalt, 
Witz und schöpferischer Schaffenskraft nur so sprüht. KVV Tel. 
07386/286 www.naturtheater-hayingen.de

15.07.2023 Ehestetten "Yoga & Frühstück" , Bio-Hotel Rose 7:30 
Uhr. Starte mit YIN-YANG-YOGA ins Wochenende und freue Dich 
auf Zeit für Dich, mit wundervollen Menschen und Genuss pur - 
auf der Matte und beim Frühstück. 7:30 bis 9 Uhr YOGA, 9 bis ca. 
10:30 Uhr gemeinsames FRÜHSTÜCK mit reichhaltigem Buffet 
(inkl. Warmgetränke) im Biohotel Rose, Ehestetten. Preis: 30€. 
Anmeldung: www.carmen-bader.com/astro-yoga

15.07.2023 Münsingen "Ich bin..." - Musical, Martinskirche 18:00 
Uhr. Herzliche Einladung zu diesen beiden besonderen Veranstal-
tungen für die ganze Familie! Konzerte der Kinderchöre und des 
Jugendchores der Martinskirche Münsingen mit Musicalauffüh-
rung: „Ich bin ...“ . Text und Musik: Stefan Lust unter Verwendung 
des Liedes EG 587 „Ich bin das Brot“ von Clemens Bittlinger, 
Regina Hintzenstern (Regie), Ute Klimmek (Flöte), Stefan Lust (E-
Piano und Leitung). Der Eintritt ist frei, um großzügige Spenden 
zur Finanzierung der Konzerte wird gebeten.

16.07.2023 Hayingen "Schwäbische Schöpfung", Naturtheater 
14:30 Uhr. Die Schwäbische Schöpfung nach Martin Schleker 
von Sebastian Sailer. Als Hommage an den 2022 verstorbenen 
Martin Schleker, der das Naturtheater Hayingen maßgeblich präg-
te als genialer Autor und leidenschaftlicher Regisseur, wird 2023 
eines seiner erfolgreichsten Stücke gespielt, welches vor Vielfalt, 
Witz und schöpferischer Schaffenskraft nur so sprüht. KVV Tel. 
07386/286 www.naturtheater-hayingen.de

16.07.2023 Münsingen Gläserne Manufakturen im BT Bereich, 
Albgut, Gebäude BT, Altes Lager Auingen 11:00 Uhr . Jeden 
Sonntag haben die Manufakturen im Albgut geöffnet. Bummeln 
Sie durch die schön eingerichteten Manufakturen und genießen 
Sie anschließend kulinarische Köstlichkeiten im Café im BT20. 
www.albgut.de

16.07.2023 Münsingen "Ich bin..." - Musical, Martinskirche 17:00 
Uhr. Herzliche Einladung zu diesen beiden besonderen Veranstal-
tungen für die ganze Familie! Konzerte der Kinderchöre und des 
Jugendchores der Martinskirche Münsingen mit Musicalauffüh-
rung: „Ich bin ...“ . Text und Musik: Stefan Lust unter Verwendung 
des Liedes EG 587 „Ich bin das Brot“ von Clemens Bittlinger, 
Regina Hintzenstern (Regie), Ute Klimmek (Flöte), Stefan Lust (E-
Piano und Leitung). Der Eintritt ist frei, um großzügige Spenden 
zur Finanzierung der Konzerte wird gebeten.
18.07.2023 Hayingen "Schwäbische Schöpfung", Naturtheater 
Hayingen Naturtheater 14:30 Uhr . SCHULVORSTELLUNG

 
Liebe WMF Rentnerinnen, Rentner und Vorruheständler
Die WMF-Rentnerinnen und – Rentner sowie die Vorruheständler 
treffen sich am Montag , dem 17. Juli 2023 im Gasthof „Kreuz“ 
in Hayingen ab 14.00 Uhr, zu einem gemütlichen Beisammensein.
Es würde uns freuen, wenn alle dran teilnehmen könnten. Auf ein 
baldiges Wiedersehen freuen sich
Erika und Rosalinde
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Hayinger Stadtfest vom 21. bis 23. Juli 2023
Einladung zum Besuch unserer Laube auf dem Stadtfest :
Hiermit möchten wir Sie ganz herzlich in unsere Laube auf dem 
Karlsplatz einladen. Kommen Sie zu unserer Laube und lassen 
sich verwöhnen. Es erwarten Sie folgende Leckereien:
-  Frisch gebratenes Forellenfilet (regional von Matze"s Fisch- und 

Angelpark, Datthausen)  dazu gibt es bunte Blattsalate, Kartof-
felsalat und Brot

-  Paar Bratwürste (regional von der Landmetzgerei Högner 
GmbH, Hayingen) dazu gibt es Kartoffelsalat, Bratensoße und 
Bauernbrot

- Saurer Käs mit Bauernbrot
Für den süßen Zahn:
-  Crêpes süß (mit Marmelade, Nutella, Zimt, Zucker) oder Crêpes 

herzhaft (Schinken, Käse)
- Kuchen und Kaffee
Des weiteren halten wir für Sie -wie gewohnt- unsere deutschen 
Weine sowie das spanische Mischgetränk „Sangria“ und zusätz-
lich zu den üblichen alkoholfreien Getränken Eistee bereit.
Kommen Sie einfach vorbei und verbringen mit uns ein paar ge-
mütliche Stunden!
Wir freuen uns auf Sie!
- Vorstandschaft des Hay-Fidelity und Liederkranz Hayingen-

 
Lust auf Gruppenkaraoke -
am Freitag 14.07. 2023, 19.30 Uhr im Haus der Lilie in Ehes-
tetten
Hier bekommt jeder Ton eine Stimme! Ob hoch oder tief, schrill 
oder schief! Mach mit bei Karaoke im LandFrauenchor! Ge-
meinsam aus voller Kehle Lieder singen von altbekannt über 
Ohrwürmer bis modern. Einfach mitsingen! Moderiert von Sonja 
Szczyrba. Musik, Playback und Liedtexte an der Leinwand. Ohne 
Anmeldung mit Getränken und Fingerfood auf Spendenbasis.

 
Zum Hayinger Stadtfest laden wir Sie, verehrte Einwohner und 
alle Feriengäste ganz herzlich in unsere Narrenzunft-Laube und 
an den Weinbrunnen ein, wo wir Sie mit erlesenen Getränken 
und schmackhaften Gerichten verköstigen!

Sie erhalten bei uns:
NEU: Curly Fries Pommes mit Sour Creme oder Tzatziki Dip,
Bauernschmaus (Bratkartoffeln, Speck, Nudeln & Ei),
Feuerwurst (scharf) im Brötchen mit Krautsalat, Tzatziki & Zwiebeln,
Warme Schinken-/Käseseele,
Pommes,
Apfelküchle mit Vanillesoße.
ZUSÄTZLICH AM SONNTAG:
2 Fleischküchle mit Kartoffelsalat & Soße,
2 Fleischküchle mit Bauernschmaus.
Außerdem an der Kaffee-Ecke: Kaffee, Cappuccino, Latte Mac-
chiato & Kuchen.
Am Weinbrunnen: Bekannte schwäbische Weine.
In der Laube: Alkoholfreie Getränke, Biere vom Fass und ver-
schiedene Weine.
Wir wünschen allen Gästen ein schönes, sonniges Stadtfest und 
freuen uns sehr über Ihren Besuch!
Narrenzunft Hayingen und Trachtengruppe

 
Paravan Aichelau Tag der offenen Tür - Firmenjubiläum
Am Sonntag, 17.07.2023 spielen wir um 15:00 Uhr beim Tag der 
offenen Tür der Firma Paravan in Aichelau zur Nachmittagsun-
terhaltung auf. Abfahrt ist um 14:30 Uhr am Probelokal. Sie sind 
herzlich zum Zuhören eingeladen.
Die Stadtkapelle Hayingen gratuliert der Firma Paravan ganz 
herzlich zum 3-fachen Firmenjubiläum und wünscht für die 
Zukunft weiterhin viel Erfolg.

Einladung zum Stadtfest
Wir laden Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, sowie unsere Gäste 
recht herzlich zum 38. Stadtfest in unsere Laube am Karlsplatz ein. 
Wir betreiben dort wieder unsere Bier-Spezialitätenbar.
Im Angebot dieses Jahr aus 3 Zapfhähnen:
Zwiefalter 1521, Radler, Goldochsen Hefeweizen hell und Kölsch
Aus der Flasche:
Sanwald Kristall, Franziskaner Hefeweizen dunkel, Zwiefalter 
Urweizen, Zwiefalter Engele, Augustiner Edelstoff, Andechser 
Doppelbock, Gold Ochsen Original, Wulle Bier, Rothaus Tan-
nenzäpfle, Guinness Starkbier aus England, Desperados, Becks 
Green Lemon, Schöfferhofer Grapefruit, Zwiefalter Natur Radler, 
Clausthaler alkoholfrei, Zwiefalter Weizen alkoholfrei, Berg Radler 
„Maria Anna“ alkoholfrei.
BEMBEL Rot und Weiß, das Kult-Getränk aus dem Odenwald
Leckereien aus der Küche:
Frisch panierte Schnitzel mit Pommes oder Kartoffelsalat, frittier-
ter Camembert mit Baguette, Schnitzelwecken und Camembert 
im Wecken, Pommes frites.
NEU am Freitag und Samstag:
Pulled Pork Burger mit Liebe über 15 Stunden im Smoker gegart
Wir hoffen für jeden etwas dabei zu haben, freuen uns auf Sie und 
wünschen allen ein schönes Stadtfest.
Ihre Stadtkapelle

Aufbau Stadtfest
Dienstag 18:30 Uhr
Mittwoch 18:00 Uhr
Donnerstag 18:00 Uhr
Freitag ab 14:00 Uhr
Montag 08:00 Uhr (Abbau)

Musik-Spielplan Hayinger Stadtfest 2023
Freitag, 21.07.2023
19:00 – 00:30 Uhr Retired Soon – Beat Rock´n Roll (Marktplatz)
19:00 – 00:30 Uhr Tonite-Band – Gerhard & friends (Karlsplatz)
Samstag, 22.07.2023
19:30 – 00:30 Uhr Brother Beat – Saupp Brüder (Marktplatz)
19:00 – 00:30 Uhr Kleine Besetzung MV Dächingen (Karlsplatz)
Sonntag, 23.07.2023 (jeweils beide Plätze)
11:30 – 14:00 Uhr Musikverein Griesingen
13:00 – 15:30 Uhr Musikverein Kettenacker
14:30 – 17:00 Uhr Musikzug Ofterdingen
17:00 – 19.30 Uhr Trachtenkapelle Bernloch
Wir wünschen angenehme Unterhaltung.

 
Wandergruppe 60+
Donnerstag, 20. Juli 2023: Kloster Heiligkreuztal
Wir machen einen ausgedehnten Spaziergang durch die sehr 
schöne Klosteranlage. Es gibt viel zu sehen dort - einfach ein 
Besuch wert. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer. Neu-Einsteiger 
und Gäste sind immer willkommen. Treffpunkt Hayingen Schule 
um 13:30 Uhr mit PKW.
Ingrid Fischer
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SGM C-JUGEND
Im vergangenen August sind wir in der C-Jugend mit 36 Jugend-
lichen (Jahrgänge 2008 und 2009), zwei 11er-Mannschaften und 
fünf Trainern in die Runde gestartet. 33 Spiele später dürfen wir 
auf eine erfolgreiche Saison 2022/2023 zurückblicken, die wir mit 
einem Meistertitel und einem sechsten Tabellenplatz abschließen 
konnten. Das Jahr über ist viel passiert. Einige Siege errungen, 
zwei Unentschieden erkämpft, aus Niederlagen gelernt, viele Tore 
erzielt, einige Tore kassiert, Verletzungen auskuriert, nach Rück-
schlägen wieder aufgestanden, im Training geackert, gemeinsam 
gelacht, auch mal ein Tränchen verdrückt, ein Comeback gefei-
erte, Turniere gespielt, die Natur gepflegt, viel Zeit miteinander 
verbracht. Insgesamt waren es 33 Liga- und Pokalspiele, die be-
stritten wurden. Zweimal pro Woche wurde trainiert. Am Ende 
waren es 53 Einheiten, bei denen durchschnittlich 21 Mädels und 
Jungs trainiert haben. Am Ende der Saison möchte sich die C-
Jugend bei allen bedanken, die den Trainings- und Spielbetrieb 
und somit die Jugendarbeit der SGM-Vereine in irgendeiner Weise 
unterstützt haben. Insbesondere bei nachfolgenden Sponsoren:
• Ralf Buck, Versicherungsagentur, Württembergische (Trikot-Satz)
• Franz Frei, Garten- und Wegebau (Trikot-Satz)
• Tony Winter, Stingel Straßenbau + Tiefbau (Meister-Shirts)
• Robert Vollmayer, Rolo Bau GmbH (Meister-Shirts)

 
Die C-Jugend der SGM nach der Meister-Wimpel-Übergabe. 
stehend, v.l.: Jochen Fundel (Trainer), Herbert Franke (Staffelleiter), 
Tobias Stoll, Bastian Buck, Benedikt Hölz, Noah Schick, Matthäus 
Knöll, Tobias Häbe, Theo Fischer, Samuel Maier, Rafael Fetter, Frank 
Przirembel, Mohammad Falaj, Fabienne Schäfer, Dirk Hagemann 
(Trainer), Stefan Hölz (Trainer)
sitzend, v.l.: Fabio Schrade, Joel Schnitta, Luis Betz, Mathis Hage-
mann, Timon Reuchlin, Tim Siebert, Hannes Siefert, Jowan Moham-
med Ali, Julian Schmid, Emil Fundel, Florian Stiehle, Peter Geier, 
Jakob Herter, Moritz Bachmann
liegend, v.l.: Julius Tress, Jonas Bayer
Auf dem Bild fehlen: Anna Aierstock, Mohammed Alshahada, Ra-
phael Birnbickel, Lena Griesinger, Leon Pfister, Noah Schmid, Firas 
Alshahada, Markus Kuhn (Trainer), Sascha Schneider (Trainer)

 
Die C-Jugend der SGM nach Übergabe der Meister-Shirts (rechts im 
Bild Sponsor Tony Winter)

 
Herzliche Einladung zum Stadtfest
Liebe Besucherinnen und Besucher des Stadtfestes,
der Tennisclub Hayingen lädt Sie herzlichst zum Stadtfest in seine 
Fachwerklaube ein!
Vom 21. bis 23. Juli bieten wir fürs leibliche Wohl wieder gewohnt 
Leckeres an. Wir möchten Sie mit Schlenkerbraten, Fitnessteller, Chi-
cken Nuggets und Alb-Linsen bei gekühlten Getränken verwöhnen. 
Gerne laden wir Sie auch zum gemütlichen Verweilen am Sektstand 
ein. Für die musikalische Unterhaltung ist wie immer gesorgt.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Es grüßt Sie Ihr Tennisclub Hayingen

 
Der Ortsverband informiert:
BAGSO: Ältere vor Hitze schützen – Kommunale Hitzeakti-
onspläne erstellen!
Zum bundesweiten Hitzeaktionstag im Juni rief die Bundesar-
beitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO), der 
auch der Sozialverband VdK angehört, dazu auf, Ältere besser vor 
Hitze zu schützen. Mit fortschreitendem Klimawandel nehme die 
Hitzebelastung seit Jahren zu und stelle ein Gesundheitsrisiko für 
alle dar. „Zu den besonders Gefährdeten zählen vor allem ältere 
und pflegebedürftige Menschen“, so die BAGSO. Sie appelliert an 
alle Kommunen, Hitzeaktionspläne zu erstellen und umzusetzen, 
um negativen gesundheitlichen Folgen vorzubeugen. Hitzeakti-
onspläne sollten sowohl Sofortmaßnahmen als auch langfristige 
vorsorgende Maßnahmen umfassen und einen Fokus auf Risiko-
gruppen legen, empfiehlt auch die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO). Für den Hitzeschutz von Älteren mit Pflege- und Unterstüt-
zungsbedarf sind aus BAGSO-Sicht vor allem verhältnispräventi-
ve Maßnahmen wichtig. Sie setzen in der Umwelt der Menschen 
an, wie klimaangepasste Gebäude- und Freiraumplanung. Denn 
Pflegebedürftige könnten nur eingeschränkt Einfluss auf ihr Ver-
halten nehmen und seien bei Hitze häufig auf die Hilfe anderer 
angewiesen, beispielsweise bei Flüssigkeitsaufnahme oder Klei-
dungswechsel. Zugleich könne sich der alte Körper nicht mehr so 
leicht an hohe Temperaturen anpassen, vor allem, wenn zusätzlich 
chronische Erkrankungen bestehen, auch nehme das Durstgefühl 
ab, so die BAGSO.

 
Historischer Klinikspaziergang durch das ZfP Zwiefalten 
mit Dr. Bernd Reichelt am Mittwoch, 12.Juli 2023
In Zusammenarbeit mit dem Württembergischen Psychiatrie-
museum bieten wir den Historischen Klinikspaziergang an. Die-
ser verbindet die Klostergeschichte mit der Geschichte von der 
„Königlich württembergischen Heil- und Pflegeanstalt“ bis zum 
heutigen Zentrum für Psychiatrie. Besichtigt werden auch Räum-
lichkeiten wie der Prälatursaal, der nicht immer zugänglich ist.
Der Rundgang bewegt sich in einem historischen Spannungsfeld, 
das davon geprägt ist, dass sich hier auf engstem Raum die große 
mit der lokalen Geschichte verband. Entsprechend bewegen sich 
die Themenfelder zwischen der benediktinischen Gründungsge-
schichte des Klosters und der Geschichte, was nach der Säku-
larisation 1812 geschah: die Gründung der ersten württember-
gischen Staatsirrenanstalt. Auch die Geschichte der Psychiatrie 
prägte seitdem den Ort und auch der Mord an psychisch Kranken 
und geistig Behinderten im Zweiten Weltkrieg wird bei dem Rund-
gang nicht ausgespart.
Treffpunkt um 17.00 Uhr vor dem Haupteingang des Zentrums 
für Psychiatrie Südwürttemberg in Zwiefalten, Hauptstraße 9
(keine Teilnahmegebühr)

 
Einladung zum Stammtisch
am Donnerstag, 13.07. 2023 ab 19.00 Uhr
im Brauhaus in Zwiefalten
Der „wandernde Stammtisch“ des SPD – Kreisverbandes Reutlin-
gen macht Station in Zwiefalten. Zu Gast ist Kreiskassier Jochen 
Klaß, Stadtrat in Münsingen.
Neben den Mitgliedern sind alle politisch interessierten Bürgerin-
nen und Bürger herzlich eingeladen!
Klaus Käppeler, Vors. des SPD-Ortsvereins
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LUBW-Webseite "Grundwasser und Quell-
schüttungen" neu aufgelegt 
Verbesserte Benutzerführung und erweiterte Funktionen 
optimierte Darstellung der Messergebnisse
Die Webseite „Grundwasser und Quellschüttungen" (GuQ) des 
Grundwasserüberwachungsprogramms Baden-Württemberg 
präsentiert sich ab sofort in einem neuen und verbesserten De-
sign. Seit über 23 Jahren informiert die LUBW Landesanstalt für 
Umwelt Baden-Württemberg über die GuQ-Webseite zuverlässig 
jeden Monat über den quantitativen Zustand des Grundwassers 
in Baden-Württemberg und erstellt eine Prognose für den Folge-
monat. Datengrundlage sind Messungen aus dem LUBW-Trend-
messnetz mit derzeit 60 ausgewählten repräsentativen Grund-
wasserstands-Messstellen und Quellen in Baden-Württemberg.
Den GuQ-Newsletter kann über die E-Mail-Adresse: GuQ@lubw.
bwl.de bestellt werden.

Konzert "Sommerbrise"
Schlager, Folklore, Pop und Evergreens mit dem Familienensem-
ble "Die gantze Hingerey" aus Lichtenstein.
Am Samstag, 22. Juli 2023 um 19.30 Uhr im Innenhof des Haupt- 
und Landgestüts Marbach.
Der Museumsverein Klosterkirche Offenhausen e.V. lädt Sie ganz 
herzlich ein.

Evang. Bezirkskantorat Münsingen
Musical/ Kinder- und Jugendchöre singen und spielen
Die evangelische Kirchengemeinde Münsingen lädt am 
Samstag, 15. Juli um 18 Uhr und Sonntag, 16. Juli um 17 Uhr 
zu zwei Musicalaufführungen der Kinder- und Jugendchöre 
ins Gemeindehaus Münsingen ein.
Wie jedes Jahr finden im Juli die traditionellen Musicalaufführun-
gen der Kinderchöre und des Jugendchores statt. Die Kinderchöre 
präsentieren das Musical „Ich bin ...“, das Stefan Lust im Jahr 
2004 getextet und komponiert hat. Grundlage des Musicals sind 
einige der über 40 Ich-bin-Worte Jesu, die in den Evangelien über-
liefert sind. Stefan Lust hat diesen Zitaten passende biblische 
Geschichten gegenübergestellt sind, die diese kommentieren. So 
wird beispielsweise das Wort „Ich bin das Brot des Lebens“ mit 
dem Wunder der Speisung der 5000 verbunden. Die szenische 
Ausgestaltung hat die Schauspielerin Regina Hintzenstern entwi-
ckelt und einstudiert. Der Jugendchor singt thematisch passende 
Lieder aus seinem großen Repertoire. Begleitet werden die Chöre 
von Ute Klimmek (Flöte) und Stefan Lust am E-Piano.
Info: Das Konzertprogramm, das ungefähr 60 Minuten dauert, 
wird zweimal im Gemeindehaus Münsingen aufgeführt: am Sams-
tag, 15. Juli beginnt die Aufführung um 18 Uhr und am Sonntag, 
16. Juli um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, jedoch wird um großzügige 
Spenden zur Finanzierung der Konzerte gebeten.


